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Strassenraumgestaltung Dr. Schneider-Strasse - Investitionskredit

Ressort Sicherheit
Sitzung 18.06.2026

Der Stadtrat genehmigt das Projekt flir die neue Strassenraumgestaltung der Dr. Schneider-
strasse und bewilligt unter Vorbehalt des fakultativen Referendums einen Investitionskredit
von 1 583 000 Franken inkl. MWST. Dies entspricht einer Nettoinvestition von 833 000 Fran-
ken fiir die Stadt Nidau, nach Abzug der Subvention (rund 750 000 Franken) aus dem Agglo-
merationsprogramm durch Bund und Kanton.

nid 6.6.3 / 10.1

Sachlage / Vorgeschichte

a) Gesamtverkehrskonzept als Grundlage
Mit Beschluss vom 22. November 2018 genehmigte der Stadtrat die Erstellung eines Gesamt-
verkehrskonzepts flir die Stadt Nidau und den daftlir erforderlichen Investitionskredit, basie-
rend auf der Motion «Verkehrskonzept flir die Nidauer Bevolkerung», die im November 2017
vom Stadtrat als Postulat angenommen wurde. Gemass diesem parlamentarischen Auftrag
erarbeitete die Stadt Nidau in den Jahren 2019 und 2020 ein Gesamtverkehrskonzept, das
aufzeigt, wie der Verkehr in den nachsten 15 Jahren organisiert werden soll. Bei der Ausar-
beitung wurden Vertretungen der Nidauer Bevdlkerung von Anfang an in einem partizipativen
Verfahren einbezogen. Der Mitwirkungsbericht sowie das bereinigte Gesamtverkehrskonzept
wurden im Mai 2020 publiziert und im September 2020 zusammen mit der Kreditabrechnung
dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht.?

Die einzelnen Umsetzungsprojekte wurden gestitzt auf die Mitwirkungseingaben priorisiert
und den politischen Gremien jeweils zum Entscheid vorgelegt. In der 6ffentlichen Mitwirkung
wurde insbesondere die rasche Umsetzung von verkehrsberuhigenden Massnahmen gefor-
dert. In drei Etappen zwischen 2020 und 2025 wurden verschiedene Quartiere verkehrsberu-
higt, womit diese Massnahmen im Gemeindegebiet der Stadt Nidau abgeschlossen sind. Eine
Ubersicht der Umsetzungsprojekte bis 2027 findet sich in der Beilage.2

Mit dem vorliegenden Projekt zur Strassenraumgestaltung der Dr. Schneider-Strasse wird ein
weiteres prioritédres Umsetzungsprojekt des Gesamtverkehrskonzepts vorgelegt. Das Projekt
ist Teil des Agglomerationsprogramms der 4. Generation und wird gemass aktueller Prognose
etwa zur Halfte durch Bund und Kanton mitfinanziert. Damit die Finanzierung sichergestellt
werden kann, muss der Baustart spatestens im Jahr 2027 erfolgen, was einen entsprechen-
den Kreditbeschluss voraussetzt.

! Die Dokumente sind unter www.nidau.ch/de/gesamtverkehrskonzept verfligbar.

2 Gemass Stadtratsbeschluss vom 25. Marz 2021 wurde der Gemeinderat beauftragt, bei der Vorlage zu-
kanftiger Umsetzungsprojekt basierend auf dem Gesamtverkehrskonzept jeweils eine Gesamtibersicht
Uber alle bereits umgesetzten und geplanten Massnahmen des Gesamtverkehrskonzepts aufzufiihren, um

die Transparenz und Ubersicht sicherzustellen.


http://www.nidau.ch/de/gesamtverkehrskonzept

b) Ausgangslage und Handlungsbedarf Dr. Schneider-Strasse
Seit Jahren wird in Nidau die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Dr. Schneider-
Strasse diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherheit von Schulkindern und
dem Veloverkehr. Entsprechend gingen im Rahmen der 6ffentlichen Mitwirkung zum Gesamt-
verkehrskonzept zahlreiche Eingaben ein. Die Dr. Schneider-Strasse wurde deshalb als
Schwerpunktthema definiert, die gestalterische Aufwertung als Entwicklungsziel festgelegt
und die Umsetzung prioritér behandelt. Vorgesehen wurde eine Kombination von Verkehrsbe-
ruhigungsmassnahmen fir das Quartier sowie bauliche und gestalterische Massnahmen ent-
lang der Strasse.

Im Rahmen der 1. Etappe der Verkehrsberuhigungsmassnahmen Nidau West wurden im
Sinne von Sofortmassnahmen im Jahr 2020 Querungshilfen fiir den Fussverkehr (Trot-
toirkaps) und Leitpfeile als verkehrsberuhigende Massnahmen umgesetzt. Mit der Umsetzung
der 2. Etappe der Verkehrsberuhigung wurde im Herbst 2021 eine Tempo-30-Zone und eine
Zubringerregelung entlang der Dr. Schneider-Strasse und in weiteren Teilen der Quartiere
Nidau West und Burgerbeunden realisiert. Diese Massnahmen sind als Teil eines integralen
Massnahmenkonzepts zu verstehen. In einem nachsten und letzten Schritt sollen die Stras-
senanlage und der Strassenraum entsprechend ihrer Funktion weiterentwickelt werden, um
die bereits umgesetzten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung geméss Gesamtverkehrskon-
zept zu finalisieren.

Die Dr. Schneider-Strasse ist eine Quartierstrasse mit Besonderheiten. Im Projektbereich
steht die Wohnnutzung im Zentrum. Der Perimeter grenzt sudlich an den Schulstandort Ba-
lainen inkl. Kindergarten Ziegelhiltte, weshalb der Schulwegsicherheit ein besonderes Augen-
merk zukommt. Weiter ist die Dr. Schneider-Strasse die zentrale Erschliessungsachse von
Nidau West und bindet das Beundenquartier an die Hauptachsen an. Zudem dient sie bei Ver-
anstaltungen im Stedtli als Umleitungsroute und wird seit 2020 durch eine Buslinie bedient.
Der bestehende Ausbau mit breiter Fahrbahn, beidseitigen Trottoirs und klarer Vortrittsrege-
lung verleiht ihr einen stark verkehrsorientierten Charakter und flihrt gleichzeitig zu einer
Trennung der Ostlichen und westlichen Quartierteile.

Die Langsparkfelder auf der Fahrbahn stellen eine Gefahrdung fir Velofahrende dar und be-
eintrachtigen den Busbetrieb. Auch die Abstédnde zwischen den Engstellen sind fir den Bus-
betrieb problematisch. Weiter zeigen die Kreuzungen ein uneinheitliches Bild mit teils formel-
ler Vortrittsregelung, teils Trottoirliberfahrten und erflillen bezliglich der Sichtweiten nur teil-
weise die giltige Norm. Gleichzeitig gewinnt die Strasse an Bedeutung als libergeordnete Ve-
loachse und soll kiinftig als Velobahn (friihere Bezeichnung Velovorrangroute) Ipsach — Nidau
- Biel etabliert werden.
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Abb. 1: Auszug Sachplan Veloverkehr Kanton Bern mit dem Planungskorridor Velovorrangroute

Ipsach - Nidau - Biel

c) Vorarbeiten und Kosteneinsparungen
Am 8. August 2020 genehmigte der Gemeinderat einen Planungskredit tGiber 80 000 Franken
fir die Ausarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts der Dr. Schneider-Strasse.

Aufgrund der Wichtigkeit und des grossen offentlichen Interesses wurde bereits bei der Aus-
arbeitung des Projekts eine Begleitgruppe eingesetzt. Um madglichst viele Anregungen aufzu-
nehmen und eine breite Akzeptanz bei der Bevdlkerung zu erreichen, wurde das Projekt zu-
dem einer 6ffentlichen Mitwirkung unterzogen. Die Stossrichtung des Projekts wurde gross-
mehrheitlich begrisst und die vorgeschlagene Bestvariante wurde auch in der Mitwirkung be-
vorzugt. Anliegen aus der Mitwirkung wurden aufgenommen, insbesondere hinsichtlich der
Parkierung mittels Parkbuchten sowie der Schaffung zuséatzlicher Griinflachen und Sitzgele-
genheiten. Diese Anliegen werden mit dem vorliegenden Projekt bertcksichtigt und umge-
setzt.

Im November 2023 wurde eine technische Machbarkeitspriifung durchgefiihrt, insbesondere
zur Abstimmung mit Werkleitungen. Daraus resultierten punktuelle Anpassungen am Projekt,
insbesondere an der Lage von Randabschlissen bei den Trottoiriberfahrten. Gleichzeitig
konnte der Einbau von Fernwarmeleitungen mit der Strassenraumgestaltung abgestimmt
werden. Fur diese Prifung wurde ein Projektierungskredit bewilligt.



Angesichts der finanziellen Situation der Stadt Nidau wurden in der Phase Vorprojekt gezielt
Moglichkeiten zur Kosteneinsparung geprift. Durch Vereinfachungen im Ausbau, insbeson-
dere bei den Randabschliissen, sowie durch Anpassungen an bestehende Infrastrukturen und
die Verkleinerung des Projektperimeters konnten substanzielle Einsparungen in der Héhe von
rund 396 000 Franken erzielt werden. Weitere Synergiegewinne ergeben sich durch die koor-
dinierte Umsetzung mit dem Einbau neuer Gas- und Wasserleitungen durch den Energie Ser-
vice Biel/Bienne (ESB) in der Dr. Schneider-Strasse. Durch die Bindelung der Arbeiten in ei-
ner einzigen Bauphase kénnen weitere erhebliche Kosteneinsparungen erzielt und die Umset-
zungsdauer verkilrzt werden. Gleichzeitig wird die Beeintrachtigung der Bevdlkerung redu-
ziert.

Projekt

Vor dem Hintergrund der dargestellten Ausgangslage und der unterschiedlichen Anforderun-
gen an den Strassenraum verfolgt das Projekt das Ziel, eine qualitativ hochwertige und aus-
gewogene Raumlésung fiir alle Verkehrsarten und Verkehrsteilnehmenden zu schaffen. Dabei
sollen die unterschiedlichen Anforderungen an Verkehrssicherheit, Funktionalitdt und Aufent-
haltsqualitat gleichermassen berlicksichtigt werden. Insbesondere werden die Schulwegsi-
cherheit, die Anforderungen des Busbetriebs sowie die zunehmende Bedeutung der Strasse
als Veloverbindung beriicksichtigt. Gleichzeitig soll ein vertragliches Nebeneinander der ver-
schiedenen Nutzungen ermdéglicht und die Einhaltung der Tempo-30-Zone unterstitzt wer-
den. Die bestehende Veloverbindung wird zu einer Velobahn mit erhéhten Sicherheits- und
Komfortstandards weiterentwickelt. Die Zugdnglichkeit der Bushaltestellen sowie die Fahr-
planstabilitat bleiben gewahrleistet. Die Gestaltung erfolgt unter Berlcksichtigung des Quar-
tiercharakters und der bestehenden Griunstrukturen. Temporare Verkehrsumleitungen sowie
Unterhalt und Winterdienst bleiben weiterhin méglich.

Der Projektperimeter liegt im Quartier Nidau West auf der Dr. Schneider-Strasse innerhalb
der im Herbst 2023 umgesetzten Tempo-30-Zone zwischen dem Miihlerunsweg und der Bri-
cke Nidau-Blren-Kanal.

Urspriinglich umfasste der Betrachtungsperimeter auch den Abschnitt Schlossstrasse bis
Muhlerunsweg mit Tempo-50-Regime. Nach der im vergangenen Jahr durch den Energiever-
bund Bielersee (EVB) erfolgten Wiederherstellung dieses Abschnitts wird im vorliegenden Pro-
jekt auf erneute bauliche Eingriffe verzichtet. Der Projektperimeter wird entsprechend ver-
kleinert. Im Ubergangsbereich auf Hohe des Miithlerunswegs wird die Strassenfiihrung prag-
matisch an die bestehende Situation angepasst. Der nérdliche Abschnitt der Dr.-Schneider-
Strasse zwischen dem Muhlerunsweg und der Aarbergstrasse (Tempo-50-Regime) wurde auf-
grund der Sistierung des Projekts «<AGGLOlac» bereits zu Projektbeginn aus dem Betrach-
tungsperimeter ausgeschlossen. Die Dr. Schneider-Bricke sowie der Beundenring befinden
sich seit Herbst 2021 in einer Tempo-30-Zone.
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Abbildung 1: Projektperimeter



Die gewahlte Bestvariante sieht eine Reduktion der Fahrbahnbreite von 7 auf 5.75 Meter so-
wie eine einheitliche Gestaltung der Knotenbereiche als Trottoiriiberfahrt vor. Die massstabli-
che Dimensionierung der Fahrbahnbreite und die siedlungsnahe Gestaltung sind wichtige
Faktoren zur Unterstlitzung des angepassten Verkehrsverhaltens. Die Trottoirs werden ver-
breitert und durchgehend ausgebildet. Punktuelle Einengungen, bei denen es sich um die in
der 1. Etappe der Verkehrsberuhigung umgesetzten Fussgéngerkaps handelt, dienen weiter-
hin der Verkehrsberuhigung und ermdglichen sichere Querungen fiir den Fussverkehr. Zudem
wird die Ertastbarkeit der Engstellen fir sehbehinderte Personen verbessert. Die Fiihrung des
Veloverkehrs wird durch entsprechende Velopiktogramme verdeutlicht.

Die Parkierung wird neu in seitlichen Buchten organisiert. Dadurch wird die Anzahl der Park-
felder von 26 auf 19 bedarfsgerecht angepasst. Eine im Mai 2021 durchgefiihrte Erhebung
der Parkfeldbelegung hat gezeigt, dass entlang der Dr. Schneider-Strasse jeweils zwischen 5
und 9 Parkfelder frei sind. Zudem hat die im Herbst 2021 eingefiihrte Zubringerregelung die
Parkierungsnachfrage im Wohnquartier Nidau West gesenkt. Somit kann das klnftig verflig-
bare Angebot trotz Reduktion als angemessen beurteilt werden. Die Parkbuchten werden mit
Sickersteinen ausgebildet und mit Griinflachen kombiniert, wodurch zusatzliche Versicke-
rungsflachen entstehen und die Querbarkeit verbessert wird.

Ergdanzend werden acht neue Bdume gepflanzt, die zur Gliederung des Strassenraums beitra-
gen und dessen Einbindung in das Quartier starken. Die zusatzlichen Einzelbdume am Stras-
senrand und in den Horizontalversatzen (Parkbuchten) reduzieren die Durchsicht, fithren zu
einer besseren Verzahnung der Strasse mit den umliegenden Randbereichen und bewirken
eine bessere Beschattung des Strassenraums am westlichen Strassenrand. Weiter wird die
Grinanlage beim Strandweg aufgewertet und durch zusatzliche Aufenthaltsmdglichkeiten er-
ganzt.

Auch nach den vorgenommenen Projektanpassungen erflllt das Projekt weiterhin seine viel-
faltigen Anforderungen und entspricht den im Gesamtverkehrskonzept definierten Zielsetzun-
gen. Die raumliche Funktionalitat und die Verkehrssicherheit werden flir alle Verkehrsteilneh-
menden und Verkehrsarten gewahrleistet. Der angestrebte Komfort sowie eine gestalterisch
hochwertige Umsetzung im Wohnquartier bleiben sichergestellt. Diese Lésung tragt zudem zu
einem bewussten Umgang mit dem hochwertigen Quartierbild als Gartenstadtquartier bei.

Kosten

Der Kostenvoranschlag fiir die Strassenneugestaltung der Dr. Schneider-Strasse setzt sich
wie folgt zusammen

Pos. | Beschreibung Kosten ohne MWST | Kosten inkl. MWST
Nr. (CHF) (CHF)
1 Projektierungskredit (bereits vom Gemein- 91'119.30 98'500.00
derat am 25. April 2023 genehmigt)
Baumeisterarbeiten 940'000.00 1'016'140.00
Bepflanzung und Baume 70'000.00 75'670.00
Ausstattung, Markierung, Signalisation und 50'000.00 54'050.00
Poller
5 Zustandsaufnahmen 10'000.00 10'810.00




Honorare und Nebenkosten 170'000.00 183'770.00
7 Unvorhergesehenes und Rundung ca. 10 % 133'265.50 144'060.00
Investitionskredit 1'583'000.00
Davon MWST 8.1 % 118'615.20

Personelle Auswirkungen

Keine

Finanzielle Auswirkungen

Jahrliche Folgekosten

Folgekosten sind flir den Kreditbeschluss transparent darzulegen. Zusammen mit dem Kredit-
beschluss gelten die Folgekosten ebenfalls als beschlossen. Sie werden jahrlich als gebun-
dene Ausgaben in der Erfolgsrechnung belastet.

Kapitalfolgekosten

Ab Inbetriebnahme entstehen nachfolgende Kapitalfolgekosten:

Abschreibungsaufwand Anlagekategorie Strasse 40 Jahre CHF 39'575.00
Kalkulatorische Zinskosten 3% CHF 23'745.00
Total Kapitalfolgekosten CHF 63'320.00

Beitrége Dritter
Es kann mit folgendem Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm Biel/Lyss 4. Generation

gerechnet werden:

Férderprogramm aus dem Agglomerationsprogramm CHF 750'000.00

Total Beitrage Dritter CHF 750'000.00

Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht

Das Projekt belastet den Allgemeinen Haushalt. Das Finanzhaushaltsgleichgewicht tUberprift
der Gemeinderat jeweils mit dem Budget resp. mit der Finanzplanung. Hierbei missen mit
entsprechenden Priorisierungen oder Kompensationen die Tragbarkeit im Sinne der finanzpo-
litischen Zielsetzungen sichergestellt werden.

Im Finanzplan 2025 bis 2030 sind CHF 1 498 000 Franken fir das vorliegende Projekt einge-
stellt.

Im Finanzplan sind die Beitrage aus dem Agglomerationsprogramm bereits beriicksichtigt.

Finanzrechtliche Zustandigkeit

Das Trennungsverbot gemass Artikel 102 Gemeindeverordnung verlangt, dass Ausgaben, die
sich gegenseitig bedingen, als Gesamtausgabe zu beschliessen sind. Das gilt auch, wenn ein-
malige und wiederkehrende Ausgaben fir den gleichen Zweck anfallen. Fir die Bestimmung
der massgebenden Summe fir die finanzrechtliche Zustandigkeit miissen daher gewisse wie-
derkehrende Kosten kapitalisiert und mit den einmaligen Kosten zusammengerechnet wer-
den. Es mussen keine Folgekosten kapitalisiert werden. Die Kapitalfolgekosten gehdren zu
den normalen Folgekosten, welche nicht anrechenbar sind.



Gemass Artikel 105 Gemeindeverordnung dlrfen Beitrage Dritter zur Bestimmung der Zu-
standigkeit von der Gesamtausgabe abgezogen werden, wenn diese rechtlich verbindlich zu-
gesichert und wirtschaftlich sichergestellt sind. Die von Bund und Kanton gesprochenen Bei-
trage im Umfang von ca. / geschatzt 750 000 Franken werden erst nach dem Stadtratsent-
scheid verfligt. Deshalb gilt im vorliegenden Antrag das Bruttokreditprinzip.

Die Summe flr die Bestimmung der finanzrechtlichen Zustandigkeit setzt sich wie folgt zu-

sammen:
Einmalige Ausgaben als Objektkredit zu Lasten Investitionsrech- CHF 1'583'000.00
nung

Massgebende Summe fir die finanzrechtliche Zustéandigkeit CHF 1'583'000.00

Somit unterliegt der Kreditbeschluss dem Stadtrat unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Liquiditadtsbewirtschaftung.

Konto und Rechnungsjahr

Konto Investitionsrechnung 6150.5010.20 Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-
Strasse.

Anlagebuchhaltung

Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine neue Anlage.

O Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine Ersatzinvestition fir eine
Anlage ohne Restbuchwert.

O Bei der vorliegenden Investition handelt es sich um eine Ersatzinvestition fur eine
Anlage mit einem Restbuchwert von CHF X. Dieser Anlagewert ist somit gemass Ar-
tikel 83 Absatz 3 Gemeindeverordnung sofort ausserplanmassig abzuschreiben. Die
Abschreibung erfolgt, sobald der vorliegende Kredit gesprochen wurde.

Termine

Geplante Umsetzung: Bewilligungsverfahren und Beschaffungsprozess 2026/2027; Ausflih-
rung ab Ende 2027. Da es sich um ein Projekt des Agglomerationsprogramms 4. Generation
handelt, muss die Ausfihrung spatestens im Jahr 2027 beginnen. Wird das Projekt nicht in-
nert Frist gestartet, erléscht der Anspruch auf die Subvention ersatzlos. Die eingestellten Bei-
trage von Bund und Kanton werden nicht eingespart, sondern werden fiir Projekte in anderen
Gemeinden genutzt. Méchte die Stadt Nidau zu einem spateren Zeitpunkt das Projekt umset-
zen, muisste sie dies ohne Unterstlitzung von Bund und Kanton selbst finanzieren.

Zustimmungen

Durch die Vereinheitlichung der Knotenregimes (Trottoiriberfahrten) wird das Vortrittsrecht
fir den rollenden Verkehr nicht verandert. Damit muss nicht um kantonale Zustimmung er-
sucht werden und das Verwaltungsverfahren entfallt. Dagegen ist die Ausnahme Vorfahrt auf



der Dr. Schneider-Strasse statt zwingendem Rechtsvortritt der kantonalen Zustimmungsbe-
horde zu begriinden. Als kiinftige Velobahn Ipsach - Nidau - Biel erfillt die Dr. Schneider-
Strasse die in Art. 4 der Verordnung des UVEK (ber die Tempo-30-Zonen und die Begeg-
nungszonen vorgesehene Ausnahme als Teil eines festgelegten Wegnetzes fiir den Fahrrad-
verkehr. Die baulichen Massnahmen unterliegen der Baubewilligungspflicht. Die Bauingeni-
eur- und Baumeisterarbeiten fiir die Projektumsetzung werden nach dem o&ffentlichen Be-
schaffungsrecht ausgeschrieben und vergeben.

Im Agglomerationsprogramm 4. Generation sind Fordergelder fir die Umsetzung des vorlie-
genden Projekts reserviert. Anspruch auf diese Férdergelder kann erst geltend gemacht wer-
den, wenn mit dem Bundesamt fiir Strassen ASTRA und dem kantonalen Tiefbauamt TBA
eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen ist. Dieser Vereinbarung mussen eine Baube-
willigung, der Kreditbeschluss sowie ein Projektplan zu Grunde liegen.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau, gestltzt auf Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d der Stadtordnung und
unter Vorbehalt des fakultativen Referendums gemass Artikel 35 der Stadtordnung, be-
schliesst:

1. Das Projekt Strassenumgestaltung Dr. Schneider-Strasse wird genehmigt und daftr
ein Investitionskredit von 1 583 000 Franken inkl. MWST bewilligt.

2. Teuerungsbedingte Mehraufwendungen gelten als genehmigt.

3. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt. Dieser wird ermachtigt, notwen-
dige oder zweckmassige Projektdnderungen vorzunehmen, die den Gesamtcharakter
des Projektes nicht veréandern. Der Gemeinderat kann diese Kompetenz an die zu-
stéandige Verwaltungsabteilung delegieren.

2560 Nidau, 12. Mai 2026 scb

NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU

Der Stadtprasident Die Stadtschreiberin
Tobias Egger Manuela Jennings
Beilagen:

e Bericht Dr. Schneider-Strasse nach Mitwirkung (vor Projektverkleinerung)
e Plan Bestvariante Dr. Schneider-Strasse nach Mitwirkung (vor Projektverkleinerung)
e Mitwirkungsbericht Dr. Schneider-Strasse (vor Projektverkleinerung)
e Faktenblatt Projektoptimierung (nach Projektverkleinerung)

mit angepassten Skizzen

. Beilage A: Planskizze Ubergangsbereich Mihlerunsweg - Schlossstrasse

. Beilage B: Planskizze Projektanpassung Bushaltestelle Strandweg

. Beilage C: Schemaskizze Besteinung

. Beilage D: Planskizze Langsparkfelder

o Ubersicht Stand Projekte Gesamtverkehrskonzept bis 2028


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/23/de#art_4

o Ubersicht Stand Kosten Gesamtverkehrskonzept bis 2028

Beilage zuhanden GPK:
e Revidierte Kostenschatzung (nach Projektverkleinerung, Beilage E Faktenblatt)
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Dr. Schneider-Strasse ist eine Quartierstrasse mit Besonderheiten. Sie ist
die zentrale Erschliessungsachse von Nidau West und bindet auch das Bur-
gerbeundenquartier an die Hauptachsen an.

«Multifunktions-Achse»

Im heutigen Zustand weist die Dr. Schneider-Strasse einen verkehrsorientier-
ten Charakter auf. Dies wird durch die breite Fahrbahn, die beidseits beglei-
tenden Trottoirs, die Geradlinigkeit und auch durch die konsequente Vortritts-
berechtigung gegeniiber den einmiindenden Querstrassen betont.

Seit einem Jahr verkehrt die Buslinie Nr. 4 tiber die Dr. Schneider-Strasse.
Zudem gewinnt sie zunehmend an Bedeutung als Ubergeordnete Veloachse
und soll kiinftig als Velovorrangroute Biel—Ipsach—rechtes Seeufer etabliert
werden.

Durch die parallele Lage zur Hauptstrasse bildet die Verbindung Balainenweg
- Dr. Schneider-Strasse einen «Bypass» zur Umfahrungsachse des oftmals
Uberlasteten Guido-Miiller-Platzes, was zu einem bedeutenden Anteil an
quartierfremdem Verkehr fihrt.

Bei Anldssen im Stedtli mit gesperrter Hauptstrasse wird die Dr. Schneider-
Strasse als legitime Umleitungsroute benutzt.

Bis zur Einfiihrung der Zu-
bringerregelung fahrt wah-
rend der Hauptverkehrszeit
am Abend je Richtung bis

zu 45% quartierfremder

Verkehr
Seit Jahren werden in Nidau Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit auf der Dr. Schneider-Strasse gefiihrt, vor allem auch in Zusammen-
hang mit der Verkehrssicherheit fiir Schulkinder und dem Veloverkehr. Dazu
wurden auch Begehren von Anwohnenden eingereicht und Diskussionen im
Rahmen der Mitwirkung zum GVK gefihrt.
Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts (GVK] der Stadt Nidau wurde die Schwerpunkthema im Ge-
Dr. Schneider-Strasse deshalb als eines der Schwerpunktthemen behandelt samtverkehrskonzept
und entsprechende Stossrichtungen fiir Lésungen definiert. Dabei wurde eine Nidau

Kombination von Verkehrsberuhigungsmassnahmen, welche das ganze Quar-
tier einschliessen, und baulichen / gestalterischen Massnahmen auf der

Dr. Schneider-Strasse festgelegt. Mit der Massnahme gem. Kap. 9.3 GVK be-

steht der Auftrag an die Behorde zur Ausarbeitung eines entsprechenden Be-
triebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK).

Mit der Umsetzung der 2. Etappe der Verkehrsberuhigung wurde im Herbst
2021 eine Tempo-30-Zone und eine Zubringerregelung entlang der Dr. Schnei-

der-Strasse und in weiteren Teilen der Quartiere Nidau West und Burgerbe- |

unden umgesetzt. In einem weiteren Schritt sollen nun die Strassenanlage | LJ o

und der Strassenraum auf den besonderen Stellenwert und die besondere :t iz ¢ i“"@@

Funktion der Dr. Schneider-Strasse ausgerichtet werden. N (TS o g
ﬁL@@L L

s

Die Uberlagerung der verschiedenen Bediirfnisse entlang der Dr. Schneider-
Strasse stellt eine grosse Herausforderung dar. Zwischen den verschiedenen
Teilfunktionen als verkehrssichere Quartierstrasse mit zeitweiser Zent-
rumsumleitung, Buslinie und Velovorrangroute gilt es eine sorgfaltige Abwa-
gung der Anforderungen vorzunehmen und diese ebenso sorgfaltig in eine in-
tegrale Losung einzubinden. Diese Losung soll auch einen bewussten Umgang
mit dem hochwertigen Quartierbild als Gartenstadtquartier pflegen.
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Aus diesem Grund hat die Stadt Nidau die Erarbeitung eines Betriebs- und
Gestaltungskonzeptes in Auftrag gegeben, welches die definierten Stossrich-
tungen aus dem GVK vertieft und konkretisiert. Ziel ist es, die Qualitat und In-
tegration des Strassenraums innerhalb des Wohnquartiers zu verbessern und
die Bedirfnisse des Fuss- und Veloverkehrs gemeinsam mit den Anforderun-
gen des Linienbusbetriebs und des motorisierten Verkehrs in Einklang zu
bringen. Dabei ist auch der Schulwegsicherheit besondere Beachtung zu
schenken.

1.2  Nutzungsanforderungen und Handlungsbedarf gemass GVK

Das GVK, welches 2020 vom Gemeinderat genehmigt wurde, stellt die Basis
fur die Bearbeitung des vorliegenden BGK dar. Durch den Austausch mit der
Begleitgruppe und einer offentlichen Mitwirkung ist das GVK breit abgestiitzt.
Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte mit Bezug zur Dr. Schneider-
Strasse aus dem GVK-Schlussbericht zusammengefasst:
Nutzungsanforderungen:

Quartiererschliessung fir alle Verkehrsmittel sicherstellen

Bewegen, Aufhalten und Begegnen zu Fuss sowie mit dem Velo fordern und
verbessern

Standards fiir die Velovorrangroute einhalten
Fahrplangerechter Linienbusbetrieb sicherstellen

Funktionaler Anspruch der Alternativroute zur Hauptstrasse bei Ausnah-
mesituationen gewahrleisten

Handlungsbedarf:

Sicherstellung Belastbarkeit von 3'000 Fahrten/Tag (DWV])
Die Strasse muss auf diese Belastung ausgelegt werden, soll aber nicht
mehr Verkehr aufnehmen mdssen.

Unterbindung quartierfremder Verkehr
Mit der Einfihrung der Zubringerregelung im Herbst 2021 wurde dieser
Handlungsbedarf beriicksichtigt.

Aufwertung der Dr. Schneider-Strasse (Einfiihrung von Tempo-30)
Auch dieser Punkt wurde im Herbst 2027 mit der Erweiterung der
Tempo-30-Zone umgesetzt. Tempo-30 wurde als Basismassnahme zur
Aufwertung der Quartierstrasse festgelegt.

Aufwertung der Dr. Schneider-Strasse (Strassenraumgestaltung)
Erganzend zur Einfihrung von Tempo-30 legt das GVK eine Aufwertung
des Strassenabschnitts mittels Strassenraumgestaltung fest. Dieser
Handlungsbedarf ist der Kern des vorliegenden BGK.

Schlussfolgerung:

Die gestalterische Aufwertung der Dr. Schneider-Strasse wurde im GVK als
Entwicklungsziel festgelegt. Die bereits im Herbst umgesetzten Regime-Mas-
snahmen (Tempo-30-Zone und Zubringerregelung) sind als Teil eines integra-
len Massnahmenkonzeptes fiir die Verbesserungen auf der Dr. Schneider-
Strasse und im ganzen Quartier zu verstehen.

Um die Situationsbeurteilung des GVK zu scharfen, erfolgt im Rahmen dieses
BGK eine detaillierte Analyse (siehe Kapitel 2).
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1.3  Prozess zur Erarbeitung des BGK

Der BGK-Prozess wurde von einer Projektgruppe, bestehend aus Vertretun-
gen der Stadt Nidau (Zentrale Dienste und Gemeinderéatin Ressort Sicherheit),
des Kantons Bern (Fachstelle Langsamverkehr] und der Verkehrsbetriebe,
begleitet.

Aufgrund der Wichtigkeit und des 6ffentlichen Interesses an der Aufwertung
der Dr. Schneider-Strasse wurde eine Begleitgruppe beigezogen. Die Begleit-
gruppe konnte zu den Losungsansatzen Empfehlungen und Anregungen for-
mulieren, allerdings ohne Entscheidungskompetenz.

Zum Abschluss des BGK-Prozesses wurde eine offentliche Mitwirkung durch-
gefuihrt, um weitere Bedirfnisse aufzunehmen und eine breite Akzeptanz bei
der Bevolkerung zu erreichen.

Nach der Konsolidierung des BGK im Anschluss an die éffentliche Mitwirkung
folgen die Projektphasen Vorprojekt, Bauprojekt und Ausfiihrungsprojekt (SIA
Phasen 31-51).

1.4 Perimeter und Abschnittsbildung

Projektperimeter und Abschnitte

Der Projektperimeter liegt im Quartier Nidau West auf der Dr. Schneider-
Strasse und wird in zwei Abschnitte unterteilt:

Abschnitt 1 befindet sich zwischen dem Mihlerunsweg und der Briicke
Uber den Nidau-Biren-Kanal und liegt innerhalb der im Herbst 2021 um-
gesetzten Tempo-30-Zone. Das Hauptziel ist die Verbesserung der Quar-
tiervertraglichkeit und die Erhohung der Schulwegsicherheit.

_ befindet sich zwischen dem Mihlerunsweg und der Schloss-
strasse und liegt ausserhalb der Tempo-30-Zone.
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Drittprojekte und weitere Planungen

Im Abschnitt 1 grenzt das Drittprojekt «Umgestaltung Mittelstrasse» [8] an
den Projektperimeter. Die Planung befindet sich aktuell in der Baupro-
jektphase. Die Schnittstellen werden im Rahmen des BGK beriicksichtigt.

Fir den Bereich zwischen der Schlossstrasse und der Aarbergstrasse wurde
im Rahmen der «AGGLOlac-Planung» ein Richtprojekt fiir die Umgestaltung
der Dr. Schneider-Strasse ausgearbeitet [9]. Das Projekt wurde vom Stadtrat im
Friihling 2021 abgelehnt.

Sudlich des Projektperimeters befindet sich die Kanalbriicke und der Beun-
denring. Fir diesen Strassenabschnitt gibt es gegenwartig keine konkreten
Planungen, allerdings sind im Rahmen der_ lokale
Optimie-rungen zu Gunsten des Veloverkehrs vorgesehen oder bereits
umgesetzt [3].

Um eine durchgangige und konsistente Strassenraumgestaltung zu erreichen
und die Anforderungen an eine Velohauptroute zu erfiillen, werden im Rah-
men des BGK Inputs fiir die weiteren Planungen der beiden letztgenannten
Bereiche formuliert (Kapitel 6).

Einbettung Dr. Schneider-Strasse in Strassennetz

Von Biel her gelangt man von der Aarbergstrasse auf die Dr. Schneider-
Strasse, welche Uber die Zihl und bis zur Bricke Gber den Nidau-Biren-
Kanal fuhrt. Die Achse fihrt weiter Uber die Kanalbriicke und erschliesst das
Beun-denquartier (ab Kanalbriicke heisst die Strasse Beundenring).

Im Projektperimeter durchkreuzen die Schloss- und Weyermattstrasse sowie
der Weyern- und Strandweg die Dr. Schneider-Strasse. Die Mittelstrasse so-
wie der Mihleruns-, Boschen-, Balainen- und Oberer Kanalweg enden oder
beginnen ab der Dr. Schneider-Strasse.

&
Abbildung 2: Lage Dr. Schneider-Strasse im Strassennetz
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2. Analyse

Im Rahmen des GVK wurde eine Situationsbeurteilung vorgenommen, um den
Handlungsbedarf und die Entwicklungsziele zu definieren. Die nachfolgende
Analyse stellt eine Vertiefung dieser Beurteilung dar, um alle fiir das BGK re-
levanten Grundlagen zusammenzufassen.

2.1 Historische Entwicklung

Die Dr. Schneider-Strasse verlauft in Nord-Sid-Richtung, die Gebaude ori-
entieren sich historisch bedingt in Ost-West-Richtung.
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Abbildung 4: Nidau 1920 (Quelle: Ge
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Abbildung 3: Nidau 1890 (Quelle: GeoAdmin) oAdmin)
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Abbildung 6: Nidau 1980 (Quelle: GeoAdmin)

\‘fgo / \
Nidau 1940 (Quelle: GeoAdmin)

Zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Wasserkanale trockengelegt,
wodurch sich das Strassennetz Weyermattstrasse, Weyernweg und Strandweg
bildete. Die Siedlungsentwicklung geschah von Ost nach West und die Ge-
baude wurden auf die quer verlaufenden Strassen orientiert.

Zwischen 1920 und 1940 entstand die Dr. Schneider-Strasse. Der spatere Bau
der Beundenbriicke Uber die Aare (Nidau-Biiren-Kanal) fihrte dazu, dass das
Stedtli umfahren werden konnte. Im heutigen Stand verlauft die Dr. Schnei-
der-Strasse als Art Ringstrasse zur Altstadt von Nidau. Durch die Stadtent-
wicklung gibt es nur wenige Hauseingange/-zufahrten, welche direkt an die
Dr. Schneider-Strasse angeschlossen sind.
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2.2  Nutzungen

Der wohnnutzungsdominierte Perimeter mit einer Schule in der Nahe ver-
langt ein besonderes Augenmerk in Bezug auf den Fussverkehr und die
Verkehrssicherheit.

o

A :
| | %
X\
ya X \
. Schlossy, 'y N
.

Legende

/ ) Wohnzone

il Kernzone
/jmdau
& i Wohn- und Gewerbezone
Gewerbezone
Zone fur 6ffentliche Nutzungen
Griinzone

Offentliche Bauten und Anlagen

Schule / Kindergarten
Einkauf / Gastronomie
Sport / Freizeit

g jﬁ“ » Offentliche Parkierung

:Abbild;mg 7: Nutzungen gemass Zonen;)_lan [7]I

Im Abschnitt 1 steht die Wohnnutzung im Zentrum. Die dstliche Seite des Ab-
schnitts ist als Wohn- und Gewerbezone ausgeschieden, jedoch ist aktuell
keine Gewerbenutzung direkt an die Dr. Schneider-Strasse angegliedert. Das
sudliche Perimeterende grenzt an die Schule Balainen, weshalb die Schul-
wegsicherheit ein besonderes Augenmerk verlangt (siehe 2.7).

Entlang der Dr. Schneider-Strasse befinden sich mehrere Gruppen von offent-
lichen Langsparkfeldern.

Der zweite Abschnitt liegt in der Gewerbezone. Auf der Westseite befindet sich
das Feuerwehrgebaude, dessen Hauptanschluss an der Dr. Schneider-Strasse
liegt. Die Ostseite wird durch ein grosses Industriegebadude flankiert, welches

keinen Anschluss an die Dr. Schneider-Strasse hat.

Das gesamte Gebiet ist mehrheitlich bebaut. Die vorhandene Siedlungs- und
Nutzungsstruktur wird sich daher auch langerfristig nicht markant verandern.
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2.3 Strassenraum

Die Dr. Schneider-Strasse hat ein verkehrsorientiertes Erscheinungsbild
und wirkt daher unattraktiv und unbelebt.

Legende
o geschitzte Baume
o Quartierbegriinung, Baume
= Heckenstrukturen
» Gewdsserraum mit Bepflanzung
C » ©offentliche Grinflachen, Park

- Gartenmauern

Abbildung 8: Situation Strassenraum ‘

Direkt an der Dr. Schneider-Strasse befinden sich im slidlichen Bereich drei
schitzenswerte Baume (Parzelle 423). Geschiitzte Baumreihen befinden sich
im Miihlerunsweg (Parzelle 834) und in der Mittelstrasse. Neben einzelnen
Gartenbaumen, welche in den Strassenraum ragen, sind keine Baume auf der
Dr. Schneider-Strasse vorhanden - einzige Ausnahme ist ein solitarer Ginkgo-
Baum bei der Verzeigung Weyermattstrasse.

Die Strasse ist gepragt von Gartenmauern und immergrinen Hecken, welche
die attraktiven alten Gebdude (1890-1910 Jugendstil] verschwinden lassen.
Einige der Gartenmauern befinden sich in sanierungsbedirftigem Zustand.

An der Verzweigung Strandweg befindet sich eine kleine Griinflache mit einem
Lindenbaum, einer Sitzbank und einem Brunnen in aufwertungsbedirftigem
Zustand.

Das beidseitige Trottoir und der grosszligige Strassenquerschnitt mit der
Langsparkierung verleiht der Strasse einen verkehrsorientierten Charakter
und fiihrt zu einer Trennwirkung zwischen den beiden Quartierteilen 6stlich
und westlich der Dr. Schneider-Strasse.
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2.4 Strassenhierarchie und Motorisierter Individualverkehr

Die Dr. Schneider-Strasse ist zwar eine Quartiererschliessungsstrasse,
weist aber aufgrund der wichtigen Erschliessungsfunktion und ihrer hohen
Attraktivitat fir den MIV ein hohes Verkehrsaufkommen auf.

Legende
mmmm  (Jbergeordnete Verkehrsachse
% | === Innerortliche Hauptachse mit Verbindungsfunktion
s Zentrumsachse

—— Quartiererschliessung Stufe 1
Quartiererschliessung Stufe 2
Quartiererschliessung Stufe 1/ 2 nur Zubringer
Tempo-30-Zone

Begegnungszone

Begegnungszone (Wunsch Stadt Nidau)

Bereich mit Fahrverbot Zubringerdienst gestattet
Jahres-DWV konsolidiert gemass GVK

_ T
. 21/7/\3‘1\

Abbildung 9: Situation MIV

Die Dr. Schneider-Strasse ist wichtig fir die Erschliessung der Quartiere
Nidau West und Burgerbeunden und hat daher auch eine Durchleitfunktion.
Sie wird im GVK [1] als Quartiererschliessungsstrasse der Stufe 1 eingeord-
net.

Die Verkehrsbelastung betrdgt im Projektperimeter rund 3'500 Fahrzeuge/Tag
(DWV]. Dies uberschreitet laut GVK die Belastbarkeit der Achse. Eine Ver-
kehrsberuhigung (Tempo-30-Zone) und die Riickverlagerung des quartier-
fremden Verkehrs auf die Hauptachsen (Zubringerregelung) wurden mit der
Verkehrsberuhigung 2. Etappe [3] im Herbst 2021 umgesetzt.

Die Knoten ergeben ein uneinheitliches Bild: einzelne Knoten sind als Trottoir-
Uberfahrten ausgebaut, andere weisen eine konventionelle, formelle Vortritts-
regelung auf («kein Vortritt» oder «Stopp»). Im Zusammenhang mit der Ein-
fiihrung der Tempo-30-Zone hatten diese Knoten zur Unterstiitzung der ange-
strebten Verkehrsberuhigung grundsatzlich in Rechtsvortritte umgewandelt
werden missen. Vor dem Hintergrund des Linienbusbetriebs und insbeson-
dere aufgrund der kiinftigen Velovorrangroute birgt der Rechtsvortritt aller-
dings ein Konfliktpotenzial. Deshalb wurde auf die Anpassung der Vortrittsre-
gelung verzichtet. Um die angestrebte Verkehrsberuhigung trotz Verzicht auf
Rechtsvortritt zu erreichen, sind spezifische Umgestaltungsmassnahmen
(Kombination von Fahrbahnbreite, sanften Versitzen, Baumelemente und Par-
kierung) zu ergénzen.
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2.5 Offentlicher Verkehr

Durch den Perimeter fahren alle 15-30 Minuten batteriebetriebene Gelenk-
busse und halten im Abschnitt 1 bei der Haltestelle «Strandweg».

L5 HVZ: 4/h
ZZ und RZ: kein Ang

S /4l R7015 HVZ: 4/h
Legende

=== Bahnlinie
: Y = Buslinie 4
T —— Buslinie 5
- ——— Buslinie 6
Postautolinie 86 / 87
Bahnhof
Bushaltestelle
”) Linien-Nr. inkl. Angaben zum Takt je Richtung
Herrenmoosweg 4) E - HVZ = Hauptverkehrszeit
- - ZZ = Zwischenzeit

f)'

- RZ = Randzeit und Sonntag

Abbildung 10: Situation OV

Auf der Dr. Schneider-Strasse verkehrt seit dem Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2020 die Buslinie 4 (Vorhélzli - Nidau, Burgerallee). Diese fahrt in beide
Richtungen wahrend der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt und zu Rand-
zeiten im 30-Minuten-Takt.

Im Abschnitt 1 befindet sich die Haltestelle «Strandweg». Durch die hohe Hal-
tekante ist die Haltestelle hindernisfrei und entspricht den Vorgaben des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). Jedoch wurde aufgrund der ge-
planten Umgestaltung auf die Erstellung einer Betonplatte verzichtet.

Die Buslinie wird mit einem batteriebetriebenen Gelenkbus bedient, da die
bendtigte Kapazitdt im nachfolgenden Linienabschnitt (Stadt Biel) mit einem
kleineren Fahrzeugtyp nicht erreicht werden kann. Die Kapazitat des Gelenk-
busses liegt bei 136 Platzen (102 Steh- und 34 Sitzplatze). Das Fahrzeug ist
2.55m breit, 18.74m lang und 3.50m hoch. Diese Dimensionierung ist bei der
Ausgestaltung des Querschnittes zu beachten.

Die vorhandenen Langsparkfelder fihren insbesondere wahrend den Haupt-

verkehrszeiten zu Einbussen bei der Betriebsstabilitat. Problematisch sind
dabei die teils kurzen Abstande zwischen zwei Engstellen.
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2.6 Veloverkehr

Die Dr. Schneider-Strasse ist aktuell eine wichtige Veloachse fiir den All-
tags- und Freizeitverkehr und wird zukiinftig durch die Etablierung der Ve-
lovorrangroute stark an Bedeutung gewinnen.

/%) i s =

Kantonaler Sachplan Veloverkehr (Stand 2020)
Hauptroute
Netzliicke Hauptroute

E : : :5 Korridor Velovorrangroute

Regionaler Velonetzplan (Vernehmlassung abgeschlossen)

Direktroute

o == Komfortroute
-------- Netzliicke Komfortroute

=== Kombinierte Komfort-/Direktroute

Wichtige Veloverbindung (Anbindung Stedtli)

Ergdnzende, wichtige Veloverbindung

SchweizMobil
"4 T Freizeitroute SchweizMobil

1100 Netzliicke Freizeitroute SchweizMobil

i, 1~
/;‘ Y
54

Die Dr. Schneider-Strasse stellt eine wichtige Veloverbindung zwischen den
Quartieren Nidau West sowie Burgerbeunden und der Stadt Biel dar. Insbe-
sondere ist die Verbindung fir den Pendlerverkehr aus den genannten Quar-
tieren, welche zum Bahnhof Biel fahren, von hoher Bedeutung.

Abbildung 11: Situation Veloverkehr

Im kantonalen Sachplan Velo [4] ist auf der ganzen Strecke eine Velovorrang-
route ausgewiesen und im nordlichen Teil (bis Weyermattstrasse] ist kiinftig
eine Hauptroute vorgesehen. Diese Hauptroute kann erst nach der Schlies-
sung der Netzlliicke Uber den Kanal aktiviert werden.

Der regionale Velonetzplan [5] weist auf der Dr. Schneider-Strasse eine kom-
binierte Komfort- und Direktroute aus (Bahnhof Biel - Ipsach).

Auf nationaler Ebene ist die Route als Freizeitroute ausgewiesen (SchweizMo-
bil Route 5, 8, 50 und 64). Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Route sowohl
fir den Pendler- als auch fir den Freizeitverkehr und weist daraufhin, dass
verschiedene Bediirfnisse auf dieser Strasse aufeinandertreffen.

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse Seite 14 von 29



2.7 Fussverkehr

Es besteht ein hohes Querungsbediirfnis des Fussverkehrs und die Schul-
wegsicherheit ist ein bedeutendes Thema im Projektperimeter.

Legende

Kantonaler Sachplan Wanderroutennetz
Wanderweg

Umlegungswunsch Stadt Nidau

Kommunales Fusswegnetz [gem. GVK 2020)
=== Basisnetz auf Hauptachsen

| — Kommunales Erschliessungsnetz

] eeee*e Flanierweg entlang See

<4 Fussverkehrsverbindung wiinschenswert

‘4’| SchweizMobil

- Skatingroute

Abbildung 12: Situation Fussverkehr

Durch die Entwicklung Nidaus von Ost nach West (vgl. Kapitel 2.1) besteht ein
hohes Querungsbediirfnis iiber die Dr. Schneider-Strasse. Auf der 6stlichen
Seite gelangt man zum Stedtli und in Westrichtung erreicht man den See als
Naherholungsgebiet. Diese Ost-West-Beziehung hat eine grosse Bedeutung
auf kommunaler Ebene und fur das Quartier Nidau West. Zudem wird die
Schule Balainen lber die Dr. Schneider-Strasse erreicht, wodurch die Schul-
wegsicherheit eine hohe Bedeutung hat.

Im Rahmen der 1. Etappe der Verkehrsberuhigung Nidau West [2] wurden auf
der Dr. Schneider-Strasse drei Querungshilfen fir den Fussverkehr geschaf-
fen, um die Verkehrssicherheit fiir die Zufussgehenden zu verbessern.

In Léngsrichtung fiihrt die SchweizMobil-Skatingroute Nr. 3 (Etappe 9) Gber
die Dr. Schneider-Strasse.

Entlang der Dr. Schneider-Strasse befindet sich im Abschnitt 1 ein beidseiti-
ges Trottoir, welches allerdings teilweise zu schmal ist. Das westseitige Trot-
toir endet auf Hohe Mihlerunsweg und wird mittels Gehwegmarkierung tber
den Vorplatz der Feuerwehr gefiihrt.
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2.8 Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit, vor allem aufgrund schlechter Sichtverhaltnisse,
muss auch nach der Einfiihrung von Tempo-30 weiter erhoht werden.

Unfalle Legende
. Unfall beim Abbiegen oder Dominanz MIV (ungeniigende Querbarkeit und Ungeniigende Sicht auf F4G an Ausfahrt oder
im Knoten ‘ ' Quartiervertraglichkeit) / Knoten auf eine /beide Seiten
. Unfall im Zusammenhang O Knoten iberdimensioniert Konfliktpotenzial fiir Fussverkehr durch
mit Parkierung riickwartsfahrende Fahrzeuge

‘/v Ungentigende Sichtweite auf MIV an Ausfahrt
oder Knoten auf eine / beide Seiten Defizit Fussverkehr durch ungeschiitztes
Langsangebot (Gehwegmarkierung)

<:> Andere Unfélle

Konfliktpotenzial fur Veloverkehr durch
Léngsparkierung s [infriedung Grundstiick durch Hecke/Gebiisch

Abbildung 13: Verkehrsunfalle und Sicherheitsdefizite im Perimeter

Die Quartiersstrasse wird vom MIV dominiert (vgl. Kapitel 2.4). Im Zeitraum
von 5 Jahren (Januar 2014 bis Dezember 2018) gab es im Perimeter 11 Ver-
kehrsunfalle [3]. Die meisten davon weisen einen Zusammenhang mit den
Knoten (4 Unfalle) oder der Langsparkierung (4 Unfalle) auf.

Die Verkehrssicherheit auf der Dr. Schneider-Strasse wird durch schlechte
Sichtverhaltnisse bei einigen Knoten und Grundstiickzufahrten beeintrachtigt.
Betroffen davon ist grosstenteils der Fussverkehr (insb. FAG) und teilweise
auch der MIV. Dabei behindern Hecken, Mauern oder parkierte Fahrzeuge die
Sicht. Neben den ungeniigenden Sichtverhaltnissen stellen auch Riickwarts-
fahrmandver des MIV iber Trottoirs eine Gefahrdung der Zufussgehenden dar.

Die vorhandenen Langsparkfelder auf der Strasse stellen fir Velofahrende
eine grosse Gefahrdung dar. Insbesondere deshalb, weil diese ein markantes
Fahrmandver der Velofahrenden in die Fahrlinie des MIV provozieren. Zudem
kann das Offnen von Fahrzeugtiiren zu schweren Unfallen fiihren.

Der verhiltnismassig breite Strassenquerschnitt (Fahrbahn) und die gradli-
nige Linienfihrung mit hoher Durchsicht fiihrt zu eher hohen Fahrgeschwin-
digkeiten des MIV. Mit der Einflihrung der Tempo-30-Zone im Herbst 2021
kann davon ausgegangen werden, dass das Geschwindigkeitsniveau tiefer
wird, allerdings vermutlich nicht auf das gewiinschte Niveau eines Wohnquar-
tiers.
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3. Grundsatze

Gestutzt auf die Festlegungen im GVK (siehe Kapitel 1.2) und den Erkenntnis-
sen aus der Analyse wurden gemeinsam mit der Projektgruppe nachfolgende
Rahmenbedingungen und Ziele festgelegt.

3.1 Rahmenbedingungen

Fir die Erarbeitung des Variantenfachers wurden folgende Rahmenbedingun-
gen festgelegt:

Der Strassenraum wird so konzipiert, dass die Einhaltung von Tempo-30
unterstitzt wird.

Die Strassenanlage wird auf die geplante Velovorrangroute Ipsach-
Nidau-Biel Zentrum geméass Sachplan Velo ausgerichtet (Komfort-/Di-

rektroute gem. reg. Velonetzplan).

Die Verkehrssicherheit und die Schulwegsicherheit werden gewahrleis-
tet.

Die Fahrplanstabilitat des Linienbusses wird gewahrleistet.

Die Befahrbarkeit fiir den Linienbus (Linie 4, Gelenkbus 18.75 m) sowie
den Schwerverkehr (Feuerwehr, Anlieferungen, etc.) wird gewahrleistet.

Die Einrichtung einer temporaren Umleitung fiir das Stedtli bleibt mog-
lich (z.B. bei Sperrung Hauptstrasse wahrend Veranstaltungen).

Der Strassenunterhalt und die Schneerdumung werden gewahrleistet.

Die Strassengestaltung ist kompatibel mit dem Moblierungskonzept der
Stadt Nidau.

Die geschiitzten Baume und Griinanlagen werden erhalten.

3.2 Ziele

Basierend auf den Rahmenbedingungen wurde fiir den Variantenfacher ein
Zielkatalog erarbeitet, anhand diesem werden die Varianten beurteilt.

Tabelle 1: Auflistung Ziele BGK Dr. Schneider-Strasse

Verkehrs- und Schulwegsicherheit

Allgemein Ubersichtliche und verstandliche Situation schaffen
Geschwindigkeit Angepasste Fahrgeschwindigkeiten des MIV erreichen
Sichtverhaltnisse Erforderliche Sichtverhaltnisse gewahrleisten
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Betrieb / Befahrbarkeit

Betrieb / Verkehrsablauf

Gut funktionierende Verkehrsablaufe fir alle Verkehrsteilnehmenden

Unterhalt

Sicherstellung des Strassenunterhalts und der Schneeraumung

MIv

Belastbarkeit

Belastbarkeit entspricht den Anforderungen des Quartiers, des Veloverkehrs und des Linienbusbe-
triebs

Schleichverkehr

Keine Beglinstigung von Schleichverkehr auf der Dr. Schneider-Strasse wie auch auf den iibrigen
Quartierstrassen

Funktionalitat Umleitungsroute

Sicherstellen der Funktionalitat der Achse Dr. Schneider-Strasse / Balainenweg als Umleitungsroute
in Ausnahmesituationen (z.B. bei Veranstaltungen im Stedtli)

Parkierung

Reduktion der Parkierung auf einen Minimalbedarf und vertragliche Einbettung in den Strassenraum

Offentlicher Verkehr

Beriicksichtigung OV

Konzeption Strassenraum und Knotenregime sollen einen behinderungsarmen Busbetrieb ermdogli-
chen

Bushaltestellen

Gute und sichere Zuganglichkeit der Bushaltestellen sowohl fiir Zufussgehende wie auch fiir den Bus

Veloverkehr

Angebot Langsverbindung

Direkte, sichere, stérungsarme und damit attraktive Situation fiir den Langsverkehr

Angebot Querungen

Flexibles, sicheres und damit attraktives Querungsangebot

Velovorrangroute

Uberlagerung und Konzentration des lokalen und {ibergeordneten Veloverkehrs, sowie Sicherstellung
der Standards fiir Komfort- und Direktrouten

Fussverkehr

Angebot Langsverbindung

Direkte, sichere, komfortable und damit attraktive Situation fiir den Langsverkehr

Angebot Querungen

Flexibles, sicheres und damit attraktives Querungsangebot, welches das flachige Queren unterstiitzt

Hindernisfreiheit

Der Strassenraum erfiillt die Anforderungen der Hindernisfreiheit

Landschaft / Stadtebau

Querschnitt

Gutes Verhaltnis Fahrbahn / Seitenbereiche

Strassenraum

Erhalt und Verbesserung raumliche Situation, sowie gute Eingliederung Verkehrslésung in raumliche
Situation

Freiraumqualitat

Zusétzliche Griinflichen / Bdume als Element im Kontext der Klimastrategie, sowie zusatzliche Sitz-
gelegenheiten schaffen

Gestaltung

Schlichte und quartierbezogene Gestaltung anwenden

Kosten

Kosten

Méglichst geringe Investitionen

Koordination mit Drittprojekten

Berlicksichtigung von Drittprojekten im Perimeter (insb. Mittelstrasse)

Realisierungshindernisse

Landbeanspruchung Private

Mdoglichst wenig Eingriffe in Privatareale

Anliegen Bevélkerung

Gute Akzeptanz / Berlicksichtigen Anliegen aus dem Quartier

Weitere Hindernisse

Mdoglichst wenige weitere Hindernisse
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4. Variantenstudium

Das Variantenstudium wurde in drei Teilschritten erarbeitet: Zuerst wurde die
bestehende Situation mit dem Zielbild verglichen, um den Handlungsbedarf
ausweisen zu kdnnen. Im Anschluss folgte die Erstellung einer Grundvariante,
welche den Zielen und Rahmenbedingungen gerecht wird. Als letzter Schritt
wurden die variablen Elemente in die Detailvarianten eingearbeitet.

4.1 Bestehende Situation

Querschnitt
e Fahrbahn =7.00m

e Querungshilfen fur Fussverkehr
(3 kurze Engstellen, b = 4.50m)

e Langsparkfelder auf Strasse
(2 langere + 1 kiirzere Engstellen, b =5.00m
ohne Sicherheitsabstand)

e Trottoir West = 2.30-2.60m
e Trottoir Ost = 1.55-1.70m

Baume

e 1 Baum auf Trottoir Ostseite
(Hohe Weyermattstrasse])

4.2 Grundvariante

Knoten

e 7 Knoten als Trottoiriberfahrten ausgebildet
(5 davon nicht normkonform)

e 2 Knoten mit «STOP»-Regime ausgebildet

e 2 Knoten mit «kein Vortritt»-Regime ausgebil-
det (einer davon iberdimensioniert)

e Sichtweiten teilweise unterschritten

Parkierung

e 3 Langsparkfeldergruppen sidlich der Weyer-
mattstrasse mit total 14 Parkfelder

e Parkbucht nordlich der Weyermattstrasse mit
12 Parkfelder

e Bilanz: 26 Parkfelder

GVK, 5.49-51

Im GVK wurden bereits Losungsansatze zur Strassenraumgestaltung formu-

liert. Folgende Grundelemente wurden dabei festgehalten:

Reduktion der Fahrbahnbreite von 7.00m auf 5.50m

(Mitbenutzung Randabschliisse fiir Begegnungsfall LW/LW]

der Einmindungen

grenzenden Nutzungen oder der Parkierung

Mehrheitliche Aufhebung der Langsparkierung

Verbreiterung Seitenbereiche (Trottoirs) und Durchgéngigkeit im Bereich

Sorgfaltige Gestaltung Strassenraum mit Baumelementen

Punktuelle Horizontalversatze unter Einbezug der Bedirfnisse von an-

Verzicht auf Rechtsvortritt - Knoten als Trottoiriiberfahrten konzipieren

Im Rahmen des Variantenstudiums wurden diese Grundelemente tiberprift
und anhand der definierten Rahmenbedingungen und Ziele konkretisiert.
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Nachfolgende Tabelle fasst die zentralen Grundelemente fir das nachfol-

gende Variantenstudium zusammen:

Tabelle 2: Ubersicht Elemente der Grundvariante

Bestehend

Grundvariante

e Fahrbahnbreite 7.00m

Querschnitt e Bei Lingsparkierung 5.00m

e Fahrbahnbreite
e Beilangsparkierung

Fahrbahn e Bei FV-Querungshilfen 4.50m
. . e Trottoir West 2.30-2.60m
REGHOIEBFEHER | 1/ o1toir Ost 1.55-1.70m

e Trottoir West
e Trottoir Ost 2.00m

Randsteine, Anschlag = ca. 10cm senkrecht

Schalensteine, Anschlag = 4cm schrag

e 2 Knoten mit «kein Vortritt»-Regime

iCLEE L e (nicht (iberfahrbar] liberfahrbar]
Parkierun e Langsparkierung direkt auf Fahrbahn e Langsparkierung in Parkbucht neben Fahrbahn
9 e Einleitung mit Abweislinie und Leitpfeil e Einleitung mit Randabschluss und Griinflache
zusatzlich

. . . e 4 B3ume ohne Horizontalversatz (Trottoir West)
Eaime ! Eaum @ ane Herzenia berzeiz (el U e 2 Biaume mit Horizontalversatz (in Parkbucht Westseite)
e 2 Biume ohne Horizontalversatz (in Parkbucht Ostseite)

e 6 Knoten als Trottoiriiberfahrt
Knoten e 2 Knoten mit «STOP»-Regime Alle Knoten als Trottoirtberfahrt

Aufgrund der in Tabelle 2 definierten Grundelemente lassen sich die nachfol-

genden Strassenquerschnitte als Teilelemente zusammenstellen. Die Nach-
weise der verschiedenen Begegnungsfalle sind in Anhang A dargestellt.

5.50m [inkl. Pfldsterung = 6.00m)
4.75m [inkl. Pflasterung = 5.50m)]
e Bei FV-Querungshilfen 4.75m [inkl. Pfldsterung = 5.25m)]

3.00m /bei Parkbuchten/Biumen = 1.50m]

Anhang A

Regelquerschnitt (T30)

- 300 6.00 200
. 025 550 025 Hos
Fahrbahn ‘
|
& T T T TACK &
|
mit Parkierung
PR 1 E 200 . 5.50 200
Trottoir [ Parkfeld 050 AT5 095 Trottoir
‘ Fahrbahn ‘
I
O By e |L . _—

Abbildung 14: Resultierende Strassenquerschnitte der Grundvariante
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4.3 Detailvarianten

4.3.1 Varianteniibersicht

Basierend auf der Grundvariante wurden flinf verschiedene Losungsansatze
erarbeitet und mittels Zielmatrix (siehe Kapitel 3.2) einander gegeniiberge-
stellt. Die Ansatze wurden in der Projektgruppe diskutiert. Daraus entstanden
zwei neue Varianten, welche sich anhand der nachfolgenden Elemente unter-
scheiden:

Tabelle 3: Varianteniibersicht BGK Dr. Schneider-Strasse

Bestehend Variante A Variante B
Querungshilfen .

Fussverkehr 3 Keine 3
Einengunaen : 1 rnui:tzlzr“e_ FLC?ELZ%;S:;TSLH e 1 mittlere (L = 28m, westseitig) e 2 punktuelle (L = 6m, ostseitig)

9509 N T ' 9 e langere (L = 40m, westseitig) e 2 mittlere (L = 28m, westseitig)

e 1 ldngere (L = ca. 53m, westseitig)
Anzahl
Parkfelder 26 Parkfelder 21 Parkfelder 19 Parkfelder
Die beiden Varianten werden nachfolgend im Detail vorgestellt. Die Uber- Anhang B

sichtsplane des Variantenstudiums sind in Anhang B ersichtlich. Ubersichtsplane Varianten

4.3.2 Variante A «ohne Querungshilfen Fussverkehr»

Baume Parkierung

e 1 bestehender Baum auf Trottoir Ostseite e Etwas mehr als die Halfte der bestehenden
(Hohe Weyermattstrasse) Langsparkfelder sidlich der Weyermattstrasse

e 6 neue Baume auf Trottoir und in Parkbuchten bleiben erhalten (neu 8 anstatt 14 Stk.)
Westseite (slidlich Weyermattstrasse) o Die Parkbucht nordlich der Weyermattstrasse

e 2 neue Biume in Parkbucht (nérdlich Weyer- wird um 3 Parkfelder verlangert, 2 Parkfelder
mattstrasse) werden durch Bdume ersetzt (neu 13 anstatt 12

Stk.)
Knoten e Bilanz: 21 anstatt 26 Parkfelder (-5 Parkfelder)

o Alle Knoten als Trottoiriiberfahrten ausgebildet

e Sichtweiten Uberall eingehalten

Querschnitt Tempo-30-Zone

e Fahrbahn =5.50m, befahrbarer Bereich inkl. Pflasterung = 6.00m

e Parkbuchten neben Strasse (2 langere Engstellen, b = 4.75m mit 0.50m Sicherheitsabstand)
e Trottoir West = 3.00m (im Bereich Parkbuchten/Bdume = 1.50m)

e Trottoir Ost = 2.00m

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse Seite 21 von 29



4.3.3 Variante B «mit Querungshilfen Fussverkehr»

Abbildung 16: Ubersicht Variante B «mit Querungshilfen Fussverkehr»

Baume Parkierung
e 1 bestehender Baum auf Trottoir Ostseite e FEtwas weniger als die Halfte der bestehenden
(Hohe Weyermattstrasse) Langsparkfelder stidlich der Weyermattstrasse

e 6 neue Baume auf Trottoir und in Parkbuchten bleiben erhalten (neu 6 anstatt 14 Stk.)

Westseite (slidlich Weyermattstrasse) e Die Parkbucht nordlich der Weyermattstrasse
wird um 3 Parkfelder verlangert, 2 Parkfelder
werden durch Baume ersetzt (neu 13 anstatt 12
Stk.)

Knoten e Bilanz: 19 anstatt 26 Parkfelder (-7 Parkfelder)

e 2 neue Baume in Parkbucht (ngrdlich Weyer-
mattstrasse]

o Alle Knoten als Trottoirtiberfahrten ausgebildet

e Sichtweiten Uberall eingehalten

Querschnitt Tempo-30-Zone

e Fahrbahn = 5.50m, befahrbarer Bereich inkl. Pflasterung = 6.00m

e Parkbuchten neben Strasse (2 langere Engstellen, b = 4.75m mit 0.50m Sicherheitsabstand)
e Querungshilfen fiir Fussverkehr (3 kurze Engstellen, b = 4.75m)

e Trottoir West = 3.00m (im Bereich Parkbuchten/Baume = 1.50m)

e Trottoir Ost =2.00m
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5. Bestvariante

5.1 Variantenentscheid

Die beiden durch die Projektgruppe konsolidierten Detailvarianten wurden der
Begleitgruppe vorgestellt und diskutiert. Beide Varianten sind aus Sicht der
Begleitgruppe denkbar.

. . . Variante B weiterverfolgen
Die im Rahmen der 1. Etappe der Verkehrsberuhigungsmassnahmen Nidau

West umgesetzten Querungshilfen fiir den Fussverkehr (Trottoirkaps) werden
mittlerweile gut akzeptiert und haben eine verkehrsberuhigende Wirkung ge-
zeigt. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen die Variante B weiterzuverfolgen.
Die Unterstiitzung des querenden Fussverkehrs (Schulwegsicherheit) wird als
wichtiger Faktor bezeichnet. Zumal die daraus entstehenden Engstellen fir
den Veloverkehr nicht als grosse Gefahr und Komforteinbusse beurteilt wer-
den.

Die resultierende Reduktion von sieben Parkfeldern entlang der Dr. Schnei-
der-Strasse wird als vertretbarer Kompromiss angesehen, zumal die im
Herbst 2021 eingefiihrte Zubringerregelung die Parkierungsnachfrage im
Wohnquartier von Nidau West senken wird.

5.2 Variantenoptimierung

. . . . L . Bei der Variantenoptimie-
Die gewahlte Bestvariante entspricht grossmehrheitlich der oben erwahnten

Variante B. Im Anschluss an den Austausch mit der Begleitgruppe, sowie der
Mitwirkung wurden folgende Optimierungen vorgenommen:

rung wurden die Inputs der
Begleitgruppe untersucht
und grosstenteils bertick-
sichtigt

5.2.1 Dr. Schneider-Strasse

Eine weitere Optimierung

Randabschliisse erfolgte im Anschluss an
Bei den vom MIV lberfahrbaren Randabschliissen wurden widerstandsfa- die Mitwirkung [12]
higere Steine eingeplant. Daraus resultiert eine etwas grossere Breite

der Randabschlisse entlang der Fahrbahn (36cm anstatt 25¢m). Der Vor-

teil dieser Anderung ist, dass der Schwerverkehr die schriaggestellten

Steine nicht befahren muss und daher nicht auf das Niveau des Trottoirs

fahrt.

Erweiterung Tempo-30-Zone

Aufgrund der Sistierung des Projekts «AGGLOlac» ist unklar wann und in
welcher Form die Dr. Schneider-Strasse nordlich der Schlossstrasse um-
gestaltet wird. Um zu vermeiden, dass in kurzer Abfolge unterschiedliche
Strassenquerschnitte entstehen, wurde entschieden den Abschnitt 2
(Schlossstrasse - Miihlerunsweg) mit der Strassenumgestaltung eben-
falls in die Tempo-30-Zone zu integrieren. Dadurch wird Uber den gesam-
ten BGK-Perimeter ein einheitliches Strassenlayout mit identischem
Querschnitt erreicht. Als Auftakt und zur Schaffung eines markanten Ein-
gangstors in die Tempo-30-Zone, wurde zu Beginn der Parkfeldreihe
sidlich der Schlossstrasse ein zusatzlicher Baum positioniert.

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse Seite 23 von 29



Griinbereiche um Baume

Zur Versorgung der neuen Baume mit Regenwasser wurde in der ur-
springlichen Variante ein minimaler Griinbereich von je ém?vorgesehen.
Auf Anregung aus der Mitwirkung (Nr. 35, 36) wurden diese Griinbereiche
auf je 9m? vergrossert, um den Anteil der versiegelten Flache zu verklei-
nern und die Wasseraufnahmefahigkeit des Strassenraums zu vergros-
sern (Stichwort: Schwammstadt).

Griinbereiche bei Parkbuchten

Auf Empfehlung vom Procap Schweiz wurden die Abschliisse der Park-
buchten trottoirseitig mit Grinflachen erganzt. Dies erleichtert insbeson-
dere sehbehinderten Personen die Erkennbarkeit der Engstelle und min-
dert die Gefahr von Kollisionen mit herausragenden Fahrzeugteilen. Ein
weiterer Vorteil der Griinflachen ist, dass querender Fussverkehr aus-
serhalb der Sichteinschrankungen durch geparkte Fahrzeuge die Strasse
tberqueren kann.

Zusatzliches Parkfeld

Aufgrund von Mitwirkungseingaben (Nr. 33, 59] wurde die Parkbucht zwi-
schen Balainenweg und Boschenweg optimiert: Die nordliche Griinflache
wurde leicht vergrdossert, um den geplanten Baum in diese Flache zu ver-
schieben. Dadurch konnte ein zusatzliches Parkfeld geschaffen werden
(3 anstatt 2). Die Parkfeldbilanz erhdht sich gegentiber der Ursprungsva-
riante (siehe 4.3.3) von 19 auf 20 Parkfelder.

Aufmerksamkeitsfeld bei Fussgangerstreifen

Ebenfalls auf Empfehlung von Procap wurde beim Fussgangerstreifen auf
Hohe Balainenweg beidseitig ein Aufmerksamkeitsfeld (taktile Markie-
rung) auf dem Trottoir ergdnzt. Dadurch wird sehbehinderten Personen
die vortrittsberechtigte Querungsstelle angezeigt.

Velopiktogramme zur Verdeutlichung der Vorrangroute

Zur Verdeutlichung der Velovorrangroute entlang der Dr. Schneider-
Strasse wurden in regelmassigen Abstanden grosse Velopiktogramme
auf der Fahrbahn dargestellt.

Sitzgelegenheiten

Dem Wunsch nach zusatzlichen Sitzgelegenheiten im offentlichen Raum
wurde Rechnung getragen, indem entlang der Dr. Schneider-Strasse zwei
neue Standorte mit Sitzgelegenheiten geschaffen wurden (nérdlich Wey-
ermattstrasse und beim Oberen Kanalweg). Zudem ist in der Griinflache
im Bereich des Strandwegs mehr Sitzfliche vorgesehen (siehe auch Ka-
pitel 5.2.2).

Transformation Trottoir Oberer Kanalweg

Im Rahmen der Mitwirkung wurde vorgeschlagen, das nordliche Trottoir

beim Oberen Kanalweg in die bestehende Grinanlage zu integrieren

(Nr. 42). Da durch die Redimensionierung des Knotens und der Schaffung
einer Trottoiriberfahrt der kurze Trottoirabschnitt nicht mehr zum Que-

ren bendtigt wird, wurde dieser Vorschlag ins BGK aufgenommen.
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5.2.2 Griinanlage Strandweg

Die bestehende Griinanlage am Strandweg (Parzelle 1115] soll im Zusammen-
hang mit der Umgestaltung der Dr. Schneider-Strasse aufgewertet werden.
Folgende Massnahmen sind dabei angedacht:

Entfernung Trottoir
Der kurze Trottoirabschnitt entlang der Griinanlage wird zuriickgebaut.
Dadurch kann die Naherholungsflache um rund 20% vergrdossert werden.

Mehr Sitzgelegenheiten

Wie im vorigen Kapitel erwahnt ist eine zusatzliche Sitzgelegenheit
(«Bé&nkli») angedacht, um mehr Personen gleichzeitig den Aufenthalt in
der Anlage zu ermoglichen.

Gestaltungselemente und Materialisierung

Die bestehenden Elemente (Baume, Hecken, Brunnen) bleiben bestehen.
Die begehbare Flache wird als einheitliche Mergelflache gestaltet, um
einen attraktiven Quartierplatz und Begegnungsort zu schaffen.

Der Situationsplan der Bestvariante inkl. Querschnitten kann in Anhang C ein-
gesehen werden.

5.3 Grobkostenschitzung

Im Rahmen des BGK wurde fir die Bestvariante eine Grobkostenschatzung
vorgenommen. Dabei wurden ausschliesslich die Kosten berticksichtigt, wel-
che eine Folge der verkehrsplanerischen und gestalterischen Veranderung
der Strasse sind. Allfallige Sanierungen oder Erneuerungen von Werkleitun-
gen, privaten Einfriedungen, Strassenbeleuchtung und des Untergrunds wur-
den nicht bericksichtigt, da diese nicht in direktem Zusammenhang mit dem
BGK stehen.

Nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Planungs- und Investitions-
kosten fir die Bestvariante gemass Beilage C (Bruttokosten ohne Beriicksich-
tigung Subventionsbeitrage):

Tabelle 4: Zusammenfassung Grobkostenschatzung Bestvariante (+/- 30%)

Position Geschatzte Kosten in CHF

Installation und Baustelleneinrichtung 120°000.-
Rickbau 150'000.-
Entwasserung und Anpassung best. Werkleitungen 340'000.-
Randabschlisse und Belage 800'000.-
Baume und Begriinung 70'000.-
Ausstattung und Markierung 50'000.-
Unvorhergesehenes und Honorare 310°000.-
MWSt. 140'000.-
Total inkl. MWSt. 1°980'000.-

In der oben dargestellten Tabelle sind die geschatzten Kosten auf die wich-
tigsten Hauptpositionen zusammengefasst worden.

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse
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Hinweis zur Finanzierung iiber Aggloprogramm

Die Umgestaltung und Aufwertung der Dr. Schneider-Strasse wurde als Pro-
jekt im Agglomerationsprogramm Biel/Lyss 4. Generation (AP4) eingegeben
[6]. Das Projekt ist mit der Nummer BSS.MIV-2.13 bezeichnet und im Umset-
zungshorizont von 2024-2027 aufgefihrt. Das Dossier wurde im September
2021 beim Bund eingereicht. Die Genehmigung durch den Bund erfolgt 2023.

Der Bund finanziert Projekte aus dem Aggloprogramm mit einem
Beitragssatz von 30-50% der eingereichten Kosten. Weiter leistet der Kanton
Bern Beitrage an Verkehrsinfrastrukturen, fir die der Bund Beitrage
ausrichtet. Diese Bei-trage betragen hochstens 50 Prozent der vom Bund
nicht gedeckten anre-chenbaren Kosten. Somit kann fiir die Umgestaltung
der Dr. Schneider-Strasse mit Fremdbeitragen von 1-1.5 Mio. CHF gerechnet

werden (Verblei-bende Investitionskosten fiir die Stadt Nidau zwischen 0.5-1.0

Mio. CHF).

Bedingung fir die Mitfinanzierung durch den Bund und Kanton ist, dass die im

Aggloprogramm aufgefiihrten Vorgaben erfillt werden (siehe [6]). Nachfol-
gender Auszug aus der Massnahmendokumentation des Aggloprogramms
(5.136) zeigt, dass die Vorgaben im vorliegenden BGK abgedeckt sind:

Masshahmen:

- Fahrbahnreduktion

- Farbliche Langsbander und Auszeichnungen Knotenbereiche

- Partielle Horizontalversatze flir Geschwindigkeitsreduktion MIV

- Trottoiriberfahrten auf den einmiindenden Strassen

- Abgesenkte Randsteine an wichtigen Querungsbereichen wie Fussgan-
gerstreifen zur Verbesserung der Hindernisfreiheit

- Abgesenkte Randsteine zur Uberfahrt bei Bedarf bei Kreuzungssituationen

Bus - LKW
- Reduktion der Parkierungsmaoglichkeiten fir den MIV
- Gute und sichere Zuganglichkeit der Bushaltestelle Strandweg
- Ausflhrung der Bushaltestelle Strandweg beidseitig mit Betonplatten

- Gestaltung Strassenraum mit Baumen und anderen Gestaltungselementen

- Zusatzliche Sitzgelegenheiten

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse
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6. Hinweise fur weitere Planungen

6.1 Projektperimeter

Die Umsetzung des BGK hat eine hohe Prioritat und sollte sich so nahe wie
moglich an der vorliegenden Bestvariante orientieren.

Im Rahmen der Konkretisierung des Bauprojekts muss der Status der Ent-
wicklung im «AGGLOlac-Perimeter» Uberprift werden. Sollten sich die Rah-
menbedingungen gedndert haben, sind die Schnittstelle der beiden Projekte
aufeinander abzustimmen.

Bei Mdglichkeit sind helle Strassenbelage zu verbauen, um die Hitzebildung
durch die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.

Die Ausleuchtung beim Fussgangerstreifen und bei den Querungsstellen fir

den Fussverkehr ist gemass den aktuellsten Anforderungen zu Gberprifen
und allenfalls im Rahmen des Bauprojekts zu verbessern.

6.2 Dr.Schneider-Strasse nordlich Schlossstrasse

Der Abschnitt zwischen der Aarbergstrasse und dem Miihlerunsweg liegt ge-
genwartig in einem Tempo-50-Regime. Aufgrund der Sistierung des Projekts
«AGGLOlac» besteht derzeit kein Handlungsbedarf zur Umgestaltung der

Dr. Schneider-Strasse im Abschnitt nordlich der Schlossstrasse.

Bei einer Neugestaltung der brachliegenden Flachen, sollte die Dr. Schneider-
Strasse basierend auf der neuen Nutzung umgestaltet werden. Es wird emp-
fohlen dabei die Gestaltungsgrundsatze und den Querschnitt des vorliegenden
Projekts weiterzufiihren, damit die ganze Strasse als Einheit wahrgenommen
wird. Die Strassenumgestaltung muss zudem auf die neue Velovorrangroute
ausgelegt sein.

6.3 Kanalbriicke und Beundenring

Die Kanalbriicke und der Beundenring befinden sich seit Herbst 2021 in einer
Tempo-30-Zone. Auch auf diesem Strassenabschnitt besteht derzeit kein
Handlungsbedarf zur Umgestaltung der Strasse.

Im Zusammenhang mit Erhaltungsmassnahmen (z.B. Strassen- und/oder
Werkleitungssanierungen) kann die Gelegenheit zur Umgestaltung des Ab-
schnitts genutzt werden. Auch in diesem Fall ist es empfehlenswert die Ge-
staltungsgrundsatze und den Querschnitt aus dem vorliegenden BGK, sowie
die Anforderungen der Velovorrangroute Richtung Ipsach zu ibernehmen.
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7. Schlussfolgerung und Empfehlung

Mit dem vorliegenden BGK fiir die Dr. Schneider-Strasse im Zusammenwirken
mit den bereits umgesetzten Verkehrsregime-Massnahmen im Quartier wird
einem langjahrigen Bediirfnis nach der Verbesserung der Verkehrssituation
nachgegangen. Zudem wird damit ein Auftrag aus dem GVK erfllt.

Die Umgestaltung und Aufwertung der Dr. Schneider-Strasse gemass dem
ausgearbeiteten BGK fiihrt zu einer deutlichen Verbesserung der Situation in
Bezug auf die Vertraglichkeit der Strasse im Wohnquartier. Neben der gestal-
terischen Aufwertung erhohen die aufgezeigten Massnahmen auch massge-
blich die Verkehrssicherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden und die Funktio-
nalitat insbesondere fiir den Linienbusbetrieb und die Velovorrangroute.

Samtliche Rahmenbedingungen werden erfillt und die gesetzten Ziele konnen
grosstenteils erreicht werden. (siehe Kapitel 3). Das Projekt stellt somit einen
ausgewogenen Kompromiss zwischen den teilweise gegensatzlichen Anforde-
rungen dar.

Rahmenbedingungen und

Ziele werden erfillt

Gegentliber der Ist-Situation entfallen 6 von heute insgesamt 26 Parkfelder. Reduktion Parkfelder ist
Die im Mai 2021 durchgefiihrt Erhebungen der Parkfeldbelegung hat gezeigt,
dass entlang der Dr. Schneider-Strasse jeweils zwischen 5 und 9 Parkfelder
frei sind. Die im Herbst 2021 eingefiihrte Zubringerregelung wird die Nach-
frage an Parkfeldern im Quartier Nidau West tendenziell weiter senken. Somit
kann das weiterhin verfliighare Angebot an Parkfelder als angemessen beur-
teilt werden.

vertretbar

Im heutigen Zustand wird die Dr. Schneider-Strasse von zahlreichen Baumen, Biume im Strassenraum
Hecken und Strauchern auf den Privatarealen gesaumt und erzeugt so ein
«grines» Erscheinungsbild. Die Baume pragen mit ihren teilweise ausladen-
den Kronen den Strassenraum. Die privaten Baume bewirken allerdings keine
ausreichende Kammerung des Strassenraums und ermaglichen die Durch-
sicht Uber die ganze Lange der Strasse von der Kanalbriicke bis zum Mihler-
unsweg. Zusatzliche Einzelbdume am Strassenrand und in den Horizontalver-
satzen (Parkbuchten) reduzieren die Durchsicht und fiihren zu einer besseren
Verzahnung der Strasse mit den umliegenden Randbereichen. Hinzu kommt,
dass die Lage der Baume am westlichen Strassenrand eine bessere Beschat-
tung des Strassenraums bewirken, was der Erhitzung durch die Sonnenein-
strahlung entgegenwirkt und die Aufenthaltsqualitat auch an heissen Tagen
erhoht.

sind wichtig fir die Sen-
kung des Geschwindig-
keitsniveaus und die Erho-
hung des Siedlungscharak-
ters der Strasse

~ v

= - iR A@
Abbildung 17: Fotomontage mit neuer Situation (Blick von Kanalbriicke Richtung Bahnhof Biel)
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Zur Erhohung der Verkehrs- und Schulwegsicherheit stellt die Verkehrsberu-
higung ein zentrales Element dar. Mit der Einfiihrung von Tempo-30 wird die-
ses Ziel bereits unterstiitzt. Wie bereits im GVK ausgefiihrt, reichen diese
Massnahmen mit den jetzigen und den zukunftsgerichteten Anforderungen an
die Dr. Schneider-Strasse nicht aus. Der heute verkehrsorientierte Charakter
sowie die deutlichen Mangel in der Vertraglichkeit mit dem Busbetrieb und
der Velovorrangroute erfordern eine konsequente «massgeschneiderte» An-
passung des Strassenraums. Dabei muss mit den Spannungsfeldern zwischen
den teilweise divergierenden Anforderungen sorgfaltig und klar umgegangen
werden.

Busverkehr und Velovorrangroute erfordern eine maglichst storungsfreie
Langsbeziehung. Die massstabliche Dimensionierung der Fahrbahnbreite und
die siedlungsnahe Gestaltung sind wichtige Faktoren zur Unterstitzung des
angepassten Verkehrsverhaltens. Die versetzten Einengungen mittels
Langsparkfelder und Querungshilfen fiir den Fussverkehr unterstiitzen dieses
Ziel zusatzlich.

Die Investitionskosten von rund 2 Mio. CHF erscheinen auf den ersten Blick
hoch. Es ist allerdings zu bericksichtigen, dass es sich um einen grossen Pe-
rimeter handelt (Gesamtlange rund 460m mit einer Flache von rund 5'300 m?).
Zudem wird durch die Beriicksichtigung der Massnahmen gemass Agglopro-
gramm ein grosser Teil der Kosten (50-75%) vom Bund und dem Kanton Bern
zurlickerstattet. Die verbleibenden Investitionskosten fir die Stadt Nidau sind
somit eher niedrig und sind aufgrund des grossen Mehrwerts fir die Anwoh-
nenden im Einzugsgebiet und auch die Nutzenden der Freizeiteinrichtungen
sowie des Naherholungsgebiets lohnend. Zudem spricht auch die Qualitat fir
die Ubergeordnete Velovorrangroute und die Busachse fir die Verhaltnismas-
sigkeit der Investition.

Aufgrund dieser Erwagungen empfehlen wir die ausgearbeitete Bestvariante
in dieser Form weiterzuverfolgen. Die Inputs von weiteren Personenkreisen
im Rahmen der offentlichen Mitwirkung wurden bestmoglichst integriert, um
einen mehrheitsfahigen Konsens zu erreichen.

KONTEXTPLAN AG Nidau, Dr. Schneider-Strasse
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

1 Durchfithrung der Mitwirkung

1.1 Gegenstand

Mit Beschluss vom 24. Mai 2022 verabschiedete der Gemeinderat der Stadt Nidau das Betriebs-
und Gestaltungskonzept (BGK) Dr. Schneider-Strasse zuhanden der 6ffentlichen Mitwirkung. Wah-
rend der Erarbeitung des Konzepts wurde eine Begleitgruppe einberufen (siehe Impressum). Die
Begleitgruppe tagte im Jahr 2021 zweimal und brachte vielfaltige Anliegen ein.

Die offentliche Mitwirkung zum BGK Dr. Schneider-Strasse fand vom 7. Juni und bis zum 7. Juli
2022 statt, mit dem Ziel weitere Bedlirfnisse aufzunehmen und eine breite Akzeptanz bei der Be-
vélkerung zu erreichen. Folgende Unterlagen wurden zur Mitwirkung gebracht:
e Bericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse, vom 11. Februar 2022
mit den Anhangen
e A Strassenquerschnitte
e B Variantenvergleich
e C Bestvariante

Der vorliegende Mitwirkungsbericht fasst die Anliegen und Eingaben der Mitwirkenden zusammen
und nimmt aus Sicht der Stadt Nidau dazu Stellung. Kapitel 2 zeigt die Mitwirkenden (Personen
oder Organisationen). In Kapitel 3 sind die Eingaben und die Antworten erfasst.

1.2 Offentliche Information

Mit den Publikationen im Nidauer Anzeiger vom 2., 9. und 16. Juni 2022 sowie im gleichen Zeit-
raum auf der Website der Stadt Nidau und in den Social-Media-Kandlen der Stadt Nidau wurde auf
die offentliche Mitwirkung aufmerksam gemacht. Zudem fand am Mittwochabend, 1. Juni 2022, in
der Aula der Schule Balainen eine 6ffentliche Informationsveranstaltung statt. Die Ortsparteien, In-
teressenverbande, Begleitgruppenmitglieder und weitere interessierte Kreise wurden direkt ange-
schrieben und zur 6ffentlichen Mitwirkung eingeladen.

Die Dokumente lagen wahrend der Mitwirkungsfrist bei der Stadtverwaltung auf und konnten wah-
rend der Offnungszeiten eingesehen werden. Zudem waren die Unterlagen auf der Website der
Stadt Nidau unter www.nidau.ch/schneiderstrasse aufgeschaltet.

1.3 Mitwirkungsbericht

Der vorliegende Mitwirkungsbericht dokumentiert die Eingaben mit den vorgebrachten Einwanden
und Anliegen sowie die Stellungnahmen der Stadt Nidau. Nach der Verabschiedung durch den Ge-
meinderat wird der Mitwirkungsbericht auf der Website der Stadt Nidau verdéffentlicht.

1.4 Zusammenfassung

Die Stossrichtung des Projekts wird im Rahmen der 6ffentlichen Mitwirkung grossmehrheitlich be-
grisst, die vorgeschlagene Bestvariante wird bevorzugt. Insbesondere die gestaltliche Aufwertung
mit mehr Grinanteilen fir eine hohere Aufenthaltsqualitat, fir ein verbessertes Stadtklima sowie
eine weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmenden wird geschatzt.

Die Strasseneinengungen (Kaps) als Unterstlitzung fur sichere Querungen an viel begangenen Stel-
len werden grossmehrheitlich begriisst, aber auch kontrovers wahrgenommen. Besonders Radfah-

rende stufen diese als gefahrlich ein. Flir den Fussverkehr - insbesondere fir Schulkinder - und fir
Menschen mit Behinderung sind sie hingegen wichtig fiir eine sichere Strassenquerung. Die
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Begleitgruppe gewichtete insgesamt die Sicherheitsbedirfnisse fur diese besonders verletzlichen
Gruppen dringlicher als fiir die Radfahrenden, worauf im BGK drei Kaps vorgesehen wurden.

Aufgrund von Mitwirkungseingaben wurden folgende Anpassungen an der Bestvariante vorgenom-

men:

e Die Parkbucht zwischen dem Balainen- und Béschenweg wurde optimiert - dadurch konnte ein
zusatzlicher Parkplatz erhalten bleiben (neu werden 6 statt 7 Parkplatze aufgehoben).

e Um die geplanten Baume wurden die Griinflachen vergrdssert, was die versiegelte Flachen re-
duziert und die Wasseraufnahmefahigkeit des Strassenraums vergrdssert.

e Zwei zusatzliche Sitzgelegenheiten (nordlich dem Weyernweg und Hohe Oberer Kanalweg)
wurden vorgesehen.

1.5 Abgrenzung

Das von der Stadt Nidau gewahlte Vorgehen, die Verkehrsberuhigungen in Nidau West vorzuziehen
und rasch umzusetzen und erst nach einer sorgfaltigen Situationsaufnahme und -beurteilung eine
hochwertige Strassenraumgestaltung der Dr. Schneider-Strasse vorzunehmen, wurde nicht immer
verstanden. Die in zwei Etappen erfolgten Verkehrsberuhigungen wurden vorgezogen, um - wie in
der Mitwirkung zum Gesamtverkehrskonzept der Stadt Nidau dringlich gefordert wurde -, durch die
Reduktion der Fahrgeschwindigkeit die Verkehrs- und im Besonderen die Schulwegsicherheit rasch
zu verbessern. Diese bereits umgesetzten Massnahmen sind nicht Teil des BGK und waren damit
nicht Teil der Mitwirkung. Da mehrere Eingaben die bereits erfolgten Verkehrsberuhigungen betra-
fen, wurden diese im Sinne der Transparenz im vorliegenden Mitwirkungsbericht beantwortet, siehe
auch Eingabe Nr. 65.

Die Aufhebung der Fussgangerstreifen auf der Dr. Schneider-Strasse fir die Einfilhrung von Tempo
30 wurde von der Bevoélkerung und der Politik in der Mitwirkung zum BGK kritisiert. Die Stadt Nidau
hatte zu diesem Thema mehrfach Kontakt mit der fir die Bewilligung zustéandigen Behdrde des
Kantons. Der Kanton vertritt eine klar ablehnende Haltung und akzeptiert Fussgangerstreifen in
Tempo-30-Zonen nur bei Schulen und Kindergarten, wenn das Schulgebdude vom Fussgangerstrei-
fen sichtbar ist, oder die Parzelle direkt neben der Strasse liegt. Es ist somit nicht mdglich, zusatz-
lich zum verbleibenden Fussgangerstreifen auf der Héhe Balainenweg, weitere Fussgangerstreifen
Uber die Dr. Schneider-Strasse zu markieren. Deshalb sieht das BGK zur Sicherung der Fussgan-
gerquerungen die drei bereits oben erwdhnten Strassenverengungen vor.

Mitwirkende haben bemangelt, dass weder die neue Hochstgeschwindigkeit noch die Zubringerre-
gelung aus den umgesetzten Verkehrsberuhigungsmassnahmen ausreichend kontrolliert werden.
Bevor die Kantonspolizei iberhéhte Fahrgeschwindigkeiten auf der Basis Tempo 30 bilssen darf,
muss das neue Geschwindigkeitsregime einer Erfolgskontrolle unterzogen werden. Die dafiir not-
wendigen Geschwindigkeitsmessungen erfolgten im Herbst 2022 und wurden anschliessend bei der
zusténdigen Behdrde des Kantons zur Genehmigung eingereicht. Die Ergebnisse werden Mitte 2023
erwartet. In der Zwischenzeit werden die Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley) zur Sensibilisierung
eingesetzt.

Mit der Einfilhrung des Fahrverbots mit Zubringerregelung in Nidau West wurde die Kantonspolizei

mittels Brennpunktsteuerung beauftragt, diese Regelung speziell zu prifen - was seither auch in
regelmassigen Abstanden erfolgt.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

2 Mitwirkende

Wahrend der Mitwirkungsfrist sind bei der Stadtverwaltung 14 schriftliche Eingaben eingegangen,
davon 9 von Privatpersonen sowie 2 Eingaben von politischen Parteien und 2 Mitwirkungen von
Non-Profit-Organisationen.

2.1 Privatpersonen

P01 Mdller Ralph Dr. Schneider-Str. 103 2560 Nidau 1
P02 Schneider Markus Birkenweg 7 2560 Nidau 1
P03 Kluser Andreas Herdiweg 18 2563 Ipsach 1
P04 Dubedout Corinne Langmatt 27 2560 Nidau 1
P05 Vollmin Stephan Dr. Schneider-Str. 2 2560 Nidau 1
P06 Meyrat Reymond Pappelweg 7 2560 Nidau 1
P07 Jakob Bruno Burgerallee 27 2560 Nidau 1
P08 Pauli Pauline und Joél Mittelstr. 30 2560 Nidau 2
P09 Sieber Ulrich Strandweg 11a 2560 Nidau 1

2.2 Politische Parteien, Vereine und Organisationen, Unternehmen

001 Procap Chanez Pierre 2503 Biel 1
002 VCS Regionalgruppe Biel Nobs Mario 2560 Nidau 1
003 Grune Nidau Meier Christoph 2563 Ipsach 3
004 SP Nidau Bongard Bettina 2560 Nidau 1
Total Unterschriften 16
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

3 Eingaben und Stellungnahme

Nachfolgend werden die Bemerkungen und Anregungen der Mitwirkenden leicht zusammengefasst wiedergegeben und kommentiert. Der Kommentar wird in
Form eines Symbols (Buchstabe) gegeben und bei Bedarf mit einer Bemerkung erganzt. Die Symbole werden wie folgt umschrieben:

A Kenntnisnahme Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.
B1 Enthalten Das Anliegen ist im Betriebs- und Gestaltungskonzept bereits beriicksichtigt, ohne Anderung des Projektes.
B2 Bertlicksichtigt Das Anliegen wird im Betriebs- und Gestaltungskonzept erganzt.
C Nicht bericksichtigt Das Anliegen kann nicht im vorliegenden Betriebs- und Gestaltungskonzept berlicksichtigt werden.
Nicht Gegenstand des BGKs Das Anliegen ist nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts.
E Hinweis fir die Umsetzung Das Anliegen muss gegebenenfalls bei der Umsetzung berilicksichtigt werden.

Erganzungen oder Begriindungen stehen im Feld «Bemerkungen».

Hinweise und Abkiirzungen

(...) Satzzeichen von Mitwirkenden gesetzt

[...] Eingaben ergdnzende Informationen zum besseren Verstandnis

BGK Betriebs- und Gestaltungskonzept

GVK Gesamtverkehrskonzept der Stadt Nidau (vom Gemeinderat genehmigt am 15. Mai 2020)
ov Offentlicher Verkehr, in der Dr. Schneider-Strasse die Buslinie 4

Kap Auch Trottoirkaps oder Einengungen genannt. Querungshilfe fir den Fussverkehr durch eine Einengung des Strassenquerschnitts.



Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

3.1 Eingaben

3.1.1 Beurteilung Betriebs- und Gestaltungskonzept

1. 004 Beurteilung BGK  Wir begriissen das Betriebs- und Gestaltungskonzept. A Wird zur Kenntnis genommen.
PO1 Damit wird die Dr. Schneider-Strasse gestalterisch aufwertet.
P09 Das wird die Dr. Schneider-Strasse in eine Quartierstrasse
umgestalten und die Geschwindigkeiten klar reduzieren.
Das vorgelegte Konzept ist der folgerichtige zweite Schritt fur
den Erhalt der Lebensqualitdt und der verkehrlichen Sicher-
heit namentlich fir die schwacheren Verkehrsteilnehmer und
- innen (Velofahrer/Familien/Kinder).
2. P07 Beurteilung BGK Ich bin mit der Neugestaltung der Dr. Schneider-Strasse nicht D Nur die Neuerungen gemass Betriebs- und Gestaltungskonzept
einverstanden. Gemass den Planen wird das Beundenquartier - und nicht die bereits umgesetzten Massnahmen der Ver-
ab der Hauptstrasse nur mit vielen Schikanen erreicht wer- kehrsberuhigung - sind Gegenstand dieser 6ffentlichen Mitwir-
den. Schon heute werden die Bewohner Beundenquartier mit kung.
einer gefahrlichen und viel zu breiten Einengung bei der Dr. Mit der Neugestaltung der Dr. Schneider-Strasse wird die heu-
Schneiderbriicke begrisst. B1 tige Situation verbessert, da die zukiinftigen Einengungen
(Trottoirkaps) weniger markant in die Strasse hineinragen wer-
den und der fahrbare Querschnitt (Kreuzungsbreite) bei den
Einengungen gleichbleibt. Zudem wird die Lange der Einengun-
gen reduziert.
3. P07 Beurteilung BGK  Durch die Verengung der Fahrbahn, das Aufstellen der ge- B1 Mit dem BGK wird die heutige Situation verbessert, da die

fahrlichen Blumenkisten wird der Verkehr besonders fiir die

vielen Velofahrer gefahrlicher werden.

Parkbuchten ausserhalb der Fahrbahn zu liegen kommen (nur
ein schmaler Streifen liegt in der Fahrbahn) und Abweispfeile
werden durch Grinflédchen ersetzt.

In der Dr. Schneider-Strasse sind keine Blumenschalen vorge-

sehen. Siehe auch Antwort Eingabe 2, 2. Abschnitt.

Beurteilung: A Kenntnisnahme B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung Seite 8 von 27



Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

4. P07 BGK reduzieren Nach Beriicksichtigung der bisher getatigten Massnahmen Die bisherigen Massnahmen wurden zeitnah realisiert, um den
(Tempo-30 mit den erforderlichen Hindernissen) kdnnte das Leidensdruck rasch zu verringern. Sie reichen hingegen lang-
Projekt massiv redimensioniert werden. fristig nicht fir eine konsequente «massgeschneiderte» Anpas-
sung des Strassenraums, um den heute verkehrsorientierten
Charakter sowie die deutlichen Mangel in der Vertraglichkeit
mit dem Busbetrieb und der Velovorrangoute zu beheben.
Siehe auch Eingabe Nr. 65.
5. P07 Kosten Das Ziel moéglichst geringe Investitionskosten wird mit fast 2 Das BGK wurde innerhalb der Strassenparzellen gestaltet. Auf
Millionen Franken deutlich verfehlt. einen Landerwerb fir die Umgestaltung wurde zur Vermeidung
Da die Planungen [Projekt 1. und 2. Etappe verkehrsberuhi- von zusatzlichen Kosten bewusst verzichtet. Zudem kann mit
gende Massnahmen und neu dem Betriebs- und Gestaltungs- substanziellen Fremdbeitrédgen von Bund und Kanton aus dem
konzept] bisher scheibchenweise ausgelést wurden, stellt sich Agglomerationsprogramm gerechnet werden.
die Frage: Liegt hier eine Salamitaktik vor? Werden die finan-
ziellen Folgen fir den Gesamtausbau dem Steuerzahler vor- Fur eine rasche Verbesserung der Verkehrs- und im Besonde-
enthalten (bisher war der Stadtrat zustédndig)? Oder musste ren der Schulwegsicherheit zu ermdéglichen, wurden die Ver-
gar eine Volksabstimmung stattfinden? kehrsberuhigungen getrennt vom BGK als separate Projekte
durchgefihrt. Die Einheit der Materie wurde bei den Projekten
nicht verletzt, da jedes Projekt unabhdngig von den anderen
durch das kreditkompetente Organ beschlossen und umgesetzt
werden kann.
Gemass der Stadtordnung von Nidau beschliesst der Stadtrat
in abschliessender Zustandigkeit einmalige Ausgaben bis 1 Mio.
Franken. Die Stimmberechtigten beschliessen einmalige Ausga-
ben von mehr als 3 Mio. Franken. Fir einmalige Ausgaben von
mehr als 1 Millionen Franken bis 3 Millionen Franken kann das
fakultative Referendum ergriffen werden.
6. 003 Bestvariante Wir begriissen die Stossrichtung des Projektes. Wird zur Kenntnis genommen.

Die Variante B (Bestvariante) wird bevorzugt.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

7. 002 Varianten Die Variante B (Bestvariante) wird bevorzugt (Aufhebung von Wird zur Kenntnis genommen.
7 Parkplatzen ist minim und zumutbar fir das Kreuzen des
Verkehrs mit den Bussen der Verkehrsbetriebe Biel).

8. 001 Varianten Die Bestvariante (mit drei Querungshilfen fir Fussganger) be- Wird zur Kenntnis genommen.

ricksichtigt die Vorgaben fir einen hindernisfreien Verkehrs-

raum gemass Norm VSS SN 640075 «Fussgdngerverkehr-

Hindernisfreier Verkehrsraum».

3.1.2 Regime Dr. Schneider-Strasse

9 003 Tempo-30 Peri- Wir begriissen, dass der Abschnitt 2 (Mihlerunsweg - Wird zur Kenntnis genommen.
meter Schlossstrasse) auch zur Tempo-30-Zone wird.
10 002 Tempo-30 Peri- Der Perimeter und die Tempo-30-Zone ist (dringend und un- Der Abschnitt Dr. Schneider-Strasse bis zur Aarbergstrasse
P05 meter verzlglich) bis zur Aarbergstrasse auszuweiten, da gerade liegt ausserhalb des Projektperimeters und ist damit nicht Ge-
003 dieser Teil stark frequentiert ist. genstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts.
Das Anliegen wird jedoch zur Kenntnis genommen.
Der beanstandete Abschnitt ist heute vorwiegend Industrie-
und Brachland. Die Nutzung und nicht die Frequentierung einer
Strasse ist ausschlaggebend fir die Einfiihrung von Tempo 30.
Erst wenn die langfristige Entwicklung dieses Abschnitts be-
kannt ist (z.B. Wohnnutzung), kann auch das kinftige Fahrten-
regime bestimmt werden.
11. P06 Vortritt Es wird begrisst, dass aus Sicherheitsgriinden auf eine An- Wird zur Kenntnis genommen.
passung der Vortrittsregelung verzichtet wurde.
12. P08 Durchgangsver-  Wir begriissen jede Massnahme, die den Durchgangsverkehr Ein Einsatz von Pollern ist hier nicht zielfihrend, weil der Zu-
kehr in den Wohnvierteln und insbesondere in der Dr. Schneider- gang zum Sportplatz und zum Schwimmbad nicht mehr mog-

Strasse einschrankt. Um den Durchgangsverkehr zu

lich ware..

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

begrenzen, sollten Poller an der Einfahrt zur Dr. Schneider-
Strasse am Beginn der Zufahrtsregelung (Schlossstr.) ange-
bracht werden. Diese Poller werden bereits erfolgreich in
mehreren Stadtteilen von Biel eingesetzt, wo der 6ffentliche
Verkehr und die stadtischen Dienste die Poller mit einer Fern-

bedienung absenken kdnnen.

Nur eine sehr teure und unhandliche Losung (z.B. mit absenk-

baren Pollern und Ausristung aller Anwohnenden, Lieferanten
usw. mit Sendern) kdnnte den Durchgangverkehr begrenzen,

ohne die erlaubten Nutzungen auszuschliessen.

13. 003 Durchgangsver-  Damit der DWV [Durchschnittlicher wéchentliche Verkehr] A/D Mit der Einfiihrung einer Buslinie und dem Fahrverbot ausge-
kehr nicht Gber 3'000 Fahrten pro Tag ansteigt, empfehlen wir nommen der erlaubten Zubringer wurden bereits konkrete,
nach Beendigung der Umsetzung des BGK ein Controlling der Verkehr reduzierende Massnahmen umgesetzt. Durch die ge-
Fahrtenanzahl. zielte Fuss- und Veloférderung des BGK wird eine weitere Ver-
besserung des Modalsplits angestrebt. Sollten diese Massnah-
men die Ziele Verkehrsberuhigung oder Verkehrssicherheit ver-
fehlen, kann Uber weitere Massnahmen nachgedacht werden.
Die Stadt Nidau fihrt regelmassige Messungen durch.
14. P07 Durchleitungs- Die Dr. Schneider-Strasse ist wichtig fur die Erschliessung der B1 Die bereits umgesetzten Massnahmen bezwecken die Ver-

funktion

Quartiere Nidau West und Burgerbeunden und hat daher auch
eine Durchleitfunktion. Diese wird nicht berlicksichtigt. Die
Schikanierten sind die Einwohner des Quartiers [Beunden]

und nicht die Auswartigen.

kehrsberuhigung des Quartiers Nidau West sowie die Verbesse-
rung der Schulwegsicherheit. Die Zubringerregelung in Nidau
West wurde eingefiihrt, um den quartierfremden Ausweich-
und Suchverkehr zu unterbinden und auf Zufahrtsberechtigte
(Anwohnende im Perimeter Nidau West Seeseite sowie dem
Beundenquartier inkl. Besuchende, Lieferanten, offentlicher
Unterhalt, Bootsanleger, Nutzung Sportanlage und Strandbad)
zu beschranken.

Die Durchfahrt in das Quartier Beunden war, ist und bleibt ge-
wahrleistet.

Siehe auch Antwort 3.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt

D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fur die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

3.1.3 Strassengestaltung

15. P03 Allg. Die Aufenthaltsqualitat hat sich durch die bisherigen Mass- A Wird zur Kenntnis genommen.
nahmen (Tempo 30, Trottoirkaps) verbessert.
16. 003 Sichtweiten Wie wird auf die ungentigenden Sichtverhaltnisse [Abbildung B1/C Die ungenigenden Sichtweiten im Bericht Betriebs- und Gestal-

13 im Bericht BGK Dr. Schneider-Strasse] reagiert? Welche

Lésungsansatze werden angestrebt?

tungskonzept Dr. Schneider-Strasse zeigen die Situation vor
der Verkehrsberuhigung. Mit den Massnahmen Temporeduktion
auf 30 km/h und der Neuanordnung der Parkplatze in Park-
buchten wurde respektive wird die ungentigende Sicht auf den

motorisierten Verkehr saniert.

Die verbleibenden Sichteinschrankungen auf Knoten und Trot-
toirs sind Folge von Mauern oder Hecken auf Privatgrundsti-
cken. Hier kann die Stadt nur bedingt einwirken, wie Hecken-
rickschnitte verlangen. Erst bei einem Baugesuch seitens Lie-
genschaftsbesitzenden ist es mdglich, bauliche Veranderungen
wie die Reduktion einer sichtversperrenden Mauer durchzuset-

zen.

Als BGK-Massnahme werden die Verkehrsteilnehmenden durch
Trottoiriberfahrten bei allen Zufahrten in die Dr. Schneider-
Strasse abgebremst. Dies ist besonders bei FaGs (fahrzeugahn-
liche Gefahrte z.B. Trottinetts), die auf dem Trottoir fahren re-
levant, weil sie fir Autolenker oft GUberraschend auftauchen.
Langsamere Fahrgeschwindigkeiten verldangern den Reaktions-
weg. Und Kollisionen bei tieferen Geschwindigkeiten verursa-

chen weniger schwerwiegende Verletzungen.

17. 002 Fahrbahnbreite Die durchgehende Minimierung der Fahrbahnbreite von 7 Me- A

ter auf 5.5 Meter stosst auf Zustimmung (Reduktion der

Wird zur Kenntnis genommen.

Beurteilung: A Kenntnisnahme B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung Seite 12 von 27



Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

Geschwindigkeit, der Langsamverkehr profitiert von der ge-

wonnenen Fléche).

18. P06 Fahrbahnbreite Die markante Verschmalerung der Fahrbahn wird die Fahrsi- C
cherheit verringern und zu einem sténdigen Abbremsen und

Beschleunigen zwingen. Die Unfallgefahr wird erhéht.

Der Strassenquerschnitt ist auf den Begegnungsfall Lastwa-
gen/Auto bei Tempo 30 ausgelegt und verfligt (iber Reserven
(siehe Anhang A im Bericht Betriebs- und Gestaltungskonzept
Dr. Schneider-Strasse).

Nur vor den Trottoirkaps (Einengungen) bewirken Begegnungs-
falle ein Abbremsen und Wiederbeschleunigen. Das Befahren
der Randabschlisse ist nur beim Begegnungsfall Lastwa-

gen/Bus notig.

19. P06 Fahrbahnbreite Dieser Querschnitt kann nur durch die Abflachung der Rand- C
steine erreicht werden. Dadurch wird die Sicherheit auf den
Trottoirs erheblich vermindert. Das jetzige Konzept sieht Situ-
ationen vor, die motorisierte Verkehrsteilnehmer zwingt aufs
Trottoir auszuweichen. Auch Velofahrer werden aufs Trottoir

ausweichen.

Der Strassenquerschnitt ist auf den Begegnungsfall Lastwa-
gen/Auto bei Tempo 30 ausgelegt und verfigt Gber Reserven
(siehe Anhang A im Bericht Betriebs- und Gestaltungskonzept
Dr. Schneider-Strasse). Das Befahren der Trottoirs ist nicht n6-
tig.

Ein Ausweichen Uber das Trottoir wird nur bei zu hoher Fahrge-
schwindigkeit und entsprechender Angst vor dem Kreuzen er-
wartet.

Die Randabschliisse werden von bisher 10 cm senkrecht auf 4
cm schrag (behindertengerecht) abgesenkt. Durch diese abge-
flachten Randsteine wird das Velofahren sicherer, denn die Pe-

dale kdénnen nicht auf dem Randstein aufschlagen.

20. 001 Randabschlisse  Der effektive Hohenunterschied von 4 cm muss bei einem B1
Schragstein immer auf einer Breite zwischen 13 cm und 16
cm erbracht werden, auch wenn der gesamte Randabschluss
breiter ist. Ansonsten ist eine klare taktile Erkennbarkeit

durch sehbehinderte Personen nicht mehr gegeben.

Das ist so berlcksichtigt.

21. P02 Belag Der Belag ist in einem desolaten Zustand. Nach Abschluss al- B1
ler Bauarbeiten sollte er komplett erneuert werden.

Mit der Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts wird

auch der Strassenbelag erneuert.

Beurteilung: A Kenntnisnahme B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung Seite 13 von 27



Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

Sollte das Projekt abgelehnt werden, erneuert die Stadt Nidau

die Strassenbeldge gemass Sanierungsplan.

3.1.4 Grinraumgestaltung

22 003 Griinraumge- Wir begriissen die zusatzlichen Griinflachen und Baume - A Wird zur Kenntnis genommen.
004 staltung auch als Element im Kontext der Klimastrategie. Diese werten
den Lebensraum auf.
23. 004 Griinanlage Die Aufwertung des Griinanlage Strandweg ist sinnvoll. A Wird zur Kenntnis genommen.
Strandweg

24 002 Baume Die Reduktion der Sichtweiten mit dem Bepflanzen durch A Wird zur Kenntnis genommen.
Baume erfiillt den Zweck der Geschwindigkeitsreduktion sehr
gut.

25 P09 Baume Das Spannungsfeld Parkplatze versus Baume ist im Quartier B2 Mit der Begleitgruppe wurde bereits der Kompromiss geringere
virulenter als ich angenommen habe. Es ist deshalb ein Kom- Reduktion der Parkfelder und zusatzliche Baume gefunden.
promiss zu suchen und zu finden. Bei der Parkbucht zwischen Strand- und Balainenweg kann ein

geplanter Baum westwérts verschoben werden, wodurch ein
zusatzlicher Parkplatz erhalten bleibt.

26 003 Baume und Die Sichtweiten durch zusatzlich gepflanzte Baume einzu- C Die vorgesehene Anordnung der Baume wirkt auf die Sichtver-

Sichtweiten schranken, erachten wir als nicht zielfihrend. Baume kdnnen haltnisse in der langen Distanz. Da die Badume in den Park-
die Sichtweite nicht geniugend einschrénken, da der Bus und buchten vorgesehen sind, bleiben die Sichtverhaltnisse auf die
grossere Fahrzeuge die Strasse konfliktfrei passieren miissen kirzere Distanz gewahrleistet.

(ausladende Aste miissen geschnitten werden).
Wir empfehlen die Parkfelder abwechselnd auf beiden Stras- B1 Das Verschieben von Parkfeldgruppen auf die Ostseite ist we-

senseiten zu erstellen. So wird die Strasse optisch etwas auf-
geldst und das Tempo der Motorfahrzeuge auf natiirliche Art

verringert.

gen den Einmindungen nicht mdglich. Durch die Trottoireinen-
gungen ostseitig ist eine geschwindigkeitsreduzierende Slalom-

fahrt bereits vorgesehen.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

27. 003 Grinflachen Die offenen Griinflachen sollten grosser sein. Dadurch kann Die vorgesehene Griinflache kann bei allen Baumen weiter ver-
eine grossere Versickerungsflache erreicht werden. Das Au- grossert werden, um weniger versiegelte Flache zu generieren.
genmerk soll auf Biodiversitat und Widerstandsfahigkeit der Dem Moblierungskonzept der Stadt Nidau entsprechend wird
Pflanzen (Eignung fiir den Strassenraum) gelegt werden. auf eine standortgerechte Pflanzenwahl mit trockenheitstole-

ranten, winterharten und stadtstresstoleranten Baumen mit
extensiv begriinten Baumscheiben geachtet.

28. P09 Begriinung Mit Blick auf den Klimawandel ist es wichtig, die Schulweg- Die geplante Begrinung der Dr. Schneider-Strasse mit schat-

und Veloachse Dr. Schneiderstrasse in geeigneter Form zu

begriinen.

tenspendenden Baumen bezweckt der sommerlichen Belastung
durch Hitzeinseln entgegenzuwirken.
Dem Moblierungskonzept entsprechend wird auf Biodiversitat

geachtet. Siehe auch Antwort Eingabe 27.

3.1.5 Fussverkehr

29 002 Strasseneinen- Die vorgeschobenen Buchten als Querungshilfen erfiillen den Wird zur Kenntnis genommen.
003 gungen als Que- vorgesehenen Zweck. Die Massnahmen fiir den Fussverkehr
rungshilfen erhdhen die Schulwegsicherheit und werden begrisst.

30 P08 Strasseneinen- Auf den vorgezogenen Bereichen der Strasse, die eine Ver- Da Blumenschalen die Sicht auf kleine Kinder auf dem Trottoir
gungen als Que- langsamung des Verkehrs ermdglichen, sollten die kleinen einschrénken wiirden, wird von diesem Vorschlag abgesehen.
rungshilfen Pfosten durch Blumenktibel ergénzt werden, die eine Barriere Die neuen Trottoireinengungen werden weniger tief in den

bilden. Diese Bereiche werden haufig zum Uberqueren ge- Strassenraum hineinragen. Damit wird die Durchfahrtsbreite
nutzt (Ort der friheren Zebrastreifen) und verhindern, dass bei den Verengungsstellen grésser. Dies verringert das Risiko,
Fahrrader "abschneiden”. dass Velofahrende iber das Trottoirkap ausweichen.
31 P02 Fussganger- Die Fussgangerstreifen [auf der Dr. Schneider-Strassen] soll- Die Tempo-30-Zonen-Verordung erlaubt Fussgangerstreifen
P06 streifen ten wieder hergestellt werden (auch wenn dies bei Zone 30 nur direkt neben Schulen und Heimen. Es ist deshalb nicht

nicht vorgesehen ist).

moglich zusatzlich zum verbleibenden Fussgdngerstreifen auf
der Hohe Balainenweg weitere Fussgangerstreifen Gber die Dr.

Schneider-Strasse zu markieren.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

Die Stadt Nidau hatte zu diesem Thema bereits mehrfach Kon-

takt mit dem Kanton. Dieser hat eine klar ablehnende Haltung

dazu.

Beim Strandweg besteht ein grosses Querungsbediirfnis sei-
tens Kindergarten- und Schulkinder. Wir fordern die Stadt
Nidau auf, hier die Fussgangerstreifen wieder anzubringen.
Gemass Tempo-30-Verordnung sind Fussgangerstreifen in
Tempo-30-Zonen unzuldssig, ausser wenn besondere Vortritt-
bedlrfnisse flr Fussganger dies erfordern, namentlich bei
Schulen und Heimen. Da sich die Uberquerung (Héhe Strand-
weg) nur ca. 200 m vom Kindergarten entfernt befinde, sollte

diese Massnahme nochmals gepriift und Uberarbeitet werden.

C

Siehe Antwort Eingabe Nr. 31.

Das BGK bezweckt durch die die klare Verkehrsfiihrung und
mit einer Stabilisierung der Fahrgeschwindigkeit die bereits er-
reichte Fussganger- und Schulwegsicherheit weiter zu verbes-

sern.

Auf dem Beundenring wurde ein Fussgangerstreifen aufgeho-
ben, obwohl er sich in absoluter Nahe zum Kindergarten be-

findet. Dieser sollte prioritar wieder aufgemalt werden.

Der Beundenring liegt ausserhalb des Projektperimeters und ist
damit nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskon-

zepts.

Auf der westlichen Seite der Kreuzung Oberer Kanalweg - Dr.
Schneiderstrasse hat es genligend Raum zur Verbesserung

der Aufenthaltsqualitat (Sitzgelegenheit).

B2

Durch die Trottoirtiberfahrt wird das kurze Trottoir nérdlich des
Oberen Kanalwegs nicht mehr gebraucht. Es wird in die Grin-
analage integriert. Die Grinanlage wird neu mit einer Sitzgele-

genheit ausgestattet.

32. 004 Fussganger-
streifen

33. P06 Fussgénger-
streifen Beun-
denring

34. PO3 Sitzgelegenhei-
ten

35. 004 Sitzgelegenhei-

ten

Das Anbringen von Sitzbanken beidseitig der Haltestellen
Strandweg ist wiinschenswert. In den Sommermonaten sitzen
die muden Strandbadbesuchenden jeweils auf dem Boden

herum.

Fir OV-Kunden ist eine Sitzgelegenheit nur in Fahrtrichtung
Biel sinnvoll. Gemass der aktuellen Planung reicht die kiinftige
Trottoirbreite nicht, um mit einer Sitzbank das Kreuzen mit ei-
nem Kinderwagen oder einem Rollstuhl auf dem Trottoir wei-
terhin zu ermdglichen. In der Detailplanung wird die Mdglich-

keit einer Sitzbank nochmals gepriift.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt

D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fur die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

3.1.6 Veloverkehr

36. P03 Trottoirkaps Die Trottoirkaps, wie aktuell baulich fliir die Querung von B1 Die neuen Einengungen werden weniger tief in den Strassen-
P04 Fussgangern realisiert, sind fur Radfahrer geféhrlich (Velos raum hineinragen. Das Befahren der Trottoirkaps wird nicht
PO5 werden von Autos abgedrangt, Slalomfahrten, enge und ge- notig, denn der Strassenquerschnitt ist auf den Begegnungsfall
fahrliche Kreuzungssituationen). Lastwagen/Auto bei Tempo 30 ausgelegt und verfligt iber Re-
serven (siehe Anhang A im Bericht Betriebs- und Gestaltungs-
konzepts).

37. P03 Trottoirkaps Die Trottoirkaps sollten aus Radfahrersicht wieder abgesenkt C Aufgemalte Trottoirkaps sind nicht opportun, da sie keinen
und z.B. nur farblich ausgestaltet werden, damit Radfahrer physischen Schutz fiir Fussganger bieten. Fiir Sehbehinderte
diese in gerader Linie Uberfahren kdnnen. fehlte der taktile Hinweis und ware damit nicht behindertenge-
Alternativ sind die Kaps z.B. 50 cm ohne Randsteine aber als recht.
leicht schrage Rampe auszugestalten (zum Schutz der Fuss-
génger und zur sicheren Uberfahrt durch Radfahrer. Autos
mussen die erhohten Kaps weiterhin umfahren).

38. P03 Querung Balai- Die [heutige] Querungsstelle Balainenweg - Dr. Schneider- B1 Die Schulwegsicherheit wurde in der Interessenabwéagung ho-

nen-Schneider-

Kanalweg

strasse — Oberer Kanalweg ist aus Sicht Radfahrer gefahrlich
(versetzte und kurvenreiche Kreuzungssituation bei Stei-
gung/Gefalle). Die Richtungsabsichten der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmer sind schwer vorhersehbar (Fussganger que-
ren oft sogar diagonal). Die Leute sind «verloren» und stehen
gefahrlich auf der Strasse.

Radfahrer sollen nicht gefahrlichen Slalom um Trottoirkaps
machen missen, sondern bei diesen engen Kreuzungssituati-
onen (mit Bus, mit Autos) geradlinig durchfahren kénnen,

wenn keine Fussganger queren.

her als die Velosicherheit gewichtet, darum ist das Trottoirkap

mit Fussgdngerstreifen wichtig und lagemassig korrekt.

Die Einengung ist wichtig als Auftakt nach der Briicke fir die
Einfahrt ins Quartier und ist ein zentrales Element zur Ver-

kehrsberuhigung (Geschwindigkeitsreduktion).

Die Trottoirkaps werden mit der Neugestaltung der Dr. Schnei-
der-Strasse weniger markant in die Strasse hineinragen und
stellen darum fiir Velo ein weniger stérendes Element dar.
Durch die Neugestaltung der Knoten als Trottoiriberfahrt wird
die heute diffuse Knotensituation geklart (zwei klar voneinan-

der getrennte Knoten).

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt

D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fur die Umsetzung
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

39. P04 Viele Mass- Die chaotischen und vielzdhligen Massnahmen (Fahrbahnre- B1 Auf der Dr. Schneider-Strasse werden keine Blumenschalen
nahmen duktion, Horizontalversétze und Blumenkisten) sind fir Fahr- eingesetzt. Mit dem BGK wird die heutige Situation vereinfacht,
radfahrer verwirrend und unlbersichtlich. da die Parkbuchten ausserhalb der Fahrbahn zu liegen kom-
men (nur ein schmaler Streifen liegt in der Fahrbahn) und Ab-
weispfeile werden durch Griinflachen ersetzt.
Die geplanten und die bereits umgesetzten Massnahmen basie-
ren auf dem Mdblierungskonzept der Stadt Nidau sowie auf
dem Massnahmenkatalog Verkehrsberuhigung. Die Massnah-
men wurden bewusst einfach gestaltet und wurden/werden
stadtweit einheitlich umgesetzt, um die Wiedererkennung si-
cherzustellen. Die Massnahmen Fahrbahnreduktion, Horizontal-
versatze und Blumenkisten wurden so gewahlt, dass zwar eine
rdumliche aber keine/kaum eine optische Einschrédnkung ent-
steht.
Mit dem Materialwechsel bei den Randabschllssen ist die
Breite der Standardfahrbahn jederzeit als solche klar erkenn-
bar.
40. 002 Velopikto- Die Dr. Schneider-Strasse ist schon heute fur Pendler- und Bl Wird bertcksichtigt
gramme Freizeitverkehr wichtig und wird es in Zukunft als Velovor-
rangroute noch mehr sein. Das Aufmalen von Velopiktogram-
men auf der Strasse zur Hebung der Aufmerksamkeit des mo-
torisierten Individualverkehrs drangt sich auf.
41. P06 Velofahrer brau-  Velofahrende fahren in einem gewissen Abstand zum Rand- A Die Verstdndnisskizzen im BGK zeigen die optimale Fahrspur
chen zu viel stein, oft zu zweit nebeneinander. Die Verstandnisskizzen im der Verkehrsteilnehmenden. Fur Velofahrern wurde in den
Raum Bericht entsprechen nicht der Wirklichkeit, da Velofahrende Skizzen zusatzlicher Raum in Form von Sicherheitszuschlag

ganz am Strassenrand eingezeichnet sind.

und zusatzlicher Breite reserviert.

Das Nebeneinanderfahren von Velos ist nicht erlaubt.

Beurteilung: A Kenntnisnahme B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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Strassenverkehrsregeln werden durch die Kantonspolizei kon-

trolliert und bei Bedarf gebisst.

42. P02 Velofahrer Velofahrerinnen und -fahrer missachten die Verkehrsregeln A Alle Verkehrsteilnehmenden missen sich an die geltenden Re-
(missachten Stopp, tUberholen Autos und den Bus links und geln halten. Strassenverkehrsregeln werden durch die Kan-
rechts, fahren auf dem Trottoir) tonspolizei kontrolliert. Verstosse werden bei Bedarf gebisst.
Auch Rollbrett, Trottinetts und Scooters halten sich nicht an
die Regeln.

43. 003 Veloachse Wir unterstitzen den Ausbau zur Gbergeordneten Veloachse Bl Wird zur Kenntnis genommen.
rechtes Bielerseeufer. Mehr Veloverkehr ist gewlinscht.

44. P06 Konflikte Velo Dass die Dr. Schneider-Strasse zu einer Velovorrangroute A Im vorliegenden, gewachsenen Raum ist kein Platz fiir sepa-

und Fussganger  werden soll, bringt erhebliches Konfliktpotential: Das Que- rate Verkehrsfiihrungen pro Fortbewegungsart. Ziel des BGK

rungsbedurfnis fir Fussganger und damit auch die Schulweg- ist die Koexistenz fir alle Verkehrsarten zu férdern und zu ge-

sicherheit sind auch bei einer schmaleren Strasse nicht be- wahrleisten.

riicksichtigt. Durch die Querungshilfen (Trottoirkaps) wird die Querungsdis-
tanz fur Fussganger an drei Stellen verringert. Poller sichern
die Ubergénge zusétzlich ab.
Die Fachstelle fur Langsamverkehr im Kanton Bern wurde
mehrfach konsultiert und stimmt dem Konzept zu.

45. P06 Veloweg im Be- Im Beundenring bei der Abzweigung in dem Feldweg nach D Ist nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts.

undenring Ipsach wird das Trottoir trotz Markierung mit Steinbrocken Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.
Uber eine langere Strecke durch Velos befahren, was Fuss-
ganger gefahrdet. Dies muss durch geeignete Massnahmen
wie z.B. Schwellen oder Schranken auf dem Trottoir unter-
bunden werden.
46. 003 Veloweg Rich- Der Feldweg von der Gemeindegrenze (Beundenring) an Rich- D Ist nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts.

tung Westen

tung Westen wird intensiv als Naherholungsgebiet von Fuss-

gangern und Fussgangerinnen genutzt. Auf diesem Teilstlick

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt

D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fur die Umsetzung
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muss eine Trennung der Verkehrsteilnehmer (z.B. durch Weg-

verbreiterung) eingeplant werden.

3.1.7 Kreuzungen

47. P08 Mittelstrasse

Die Kreuzung Dr. Schneider-/Mittelstrasse ist gefahrlich. Die
Strassenbenutzer «schneiden» regelmassig die Kontur. Durch
eine Verengung am Ende der Mittelstrasse kdnnten die Stras-
senbenutzer gezwungen werden, weniger schnell in die Um-

fahrung zu fahren.

Entsprechend dem Abstimmungsergebnis vom 13. Februar
2022 wird die Mittelstrasse in eine separaten Projekt neuge-
staltet und saniert. Das Projekt sieht eine Verengung der

Strasse vor.

48. P08 Weyernweg

Die Kreuzung Weyernweg / Dr. Schneider-Strasse ist gefahr-
lich. Durch eine Bodenmarkierung kénnten die Verkehrsteil-
nehmer auf die Enge des Weyernwegs aufmerksam gemacht

werden.

Flr einen engen Weg ab einer Einfahrt existiert keine explizite
Markierung oder Signalisation (Tafel). Diese Situation kommt

haufig vor. Aus fachlicher Sicht besteht kein Handlungsbedarf.

3.1.8 Parkplatze

49 003 Parkplatzreduk-  Wir unterstiitzen weniger Parkplatze A Wird zur Kenntnis genommen.
tion
50 002 Parkplatzreduk-  Die Aufhebung der 7 Parkplatze ist minim und zumutbar fir A Wird zur Kenntnis genommen.
tion das Kreuzen des Verkehrs mit den Bussen der Verkehrsbe-
triebe.
51 P01 Parkplatzreduk-  Vor der Einfihrung der neuen Buslinie hatten wir bei uns [Dr. B2 Bei der Parkbucht zwischen Strand- und Balainenweg kann ein

tion

Schneider-Strasse 103] auf der Strassenseite Richtung Stadtli
3 Parkfelder und gegentiberliegend deren 6. Durch die Busli-

nie wurden 3 gestrichen und aus den 6 wurden 5. Der heute

geplanter Baum westwérts verschoben werden, wodurch ein

zusatzlicher Parkplatz erhalten bleibt.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt

D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fur die Umsetzung

Seite 20 von 27



Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

prasentierte Plan zeigt nur noch 3. Schon heute muss ich

Suchverkehr starten, wenn ich nach der Arbeit mein Auto
parkieren will. Es hat genug Platz hat, um den Baum UND die
heute 5 Parkpldtze im Projekt zu integrieren. Und zwar inner-

halb der echt schénen Losung mit Baumen.

52. P05 Parkplatz- Im Sommer herrscht reger Parkplatzsuchverkehr in den Quar- D Ein Einsatz von Pollern ist hier nicht zielfihrend, weil der Zu-
suchverkehr tieren mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Vorschlédge: gang zum Sportplatz und zum Schwimmbad nicht mehr mdg-
- Pollersystem. Wenn nicht fiir die Dr. Schneider-Strasse, lich ware. Auch Besucher kdnnten nicht mehr in den Perimeter
so doch fiir die Quartierstrassen einfahren.
- Ringstrassensystem: Nur eine sehr teure und unhandliche Losung (z.B. mit absenk-
Von Biel > Port/Bellmund/Ipsach via Dr. Schneider- baren Pollern und Ausristung aller Anwohnendener, Lieferan-
Strasse/Beundenring ten usw. mit Sendern) kdnnte den Durchgangverkehr begren-
Von Port/Bellmund/Ipsach - Biel via Stadtchen zen, ohne die erlaubten Nutzungen auszuschliessen.
Mit der vorgeschlagenen Ringlésung wirde die Halfte des
Stedtli-Verkehrs zusatzlich durch die Dr. Schneider-Strasse
fahren, was der Quartierberuhigung zuwiderlauft. Weiter ist ein
Ringstrassensystem aufgrund des bestehenden Fahrverbots
mit Zufahrtsbeschrankung auf Berechtigte nicht umsetzbar.
53. 003 Langsparkierung Wir unterstitzen die Raumgestaltung mit den Langsparkie- A Wird zur Kenntnis genommen
rungen. Wie wird verhindert, dass Gibermassig breite SUVs bei
Langsparkierung nicht zur Gefahr fiir den Langsamverkehr Bl Die Parkfelder werden 10 cm breiter als die Norm vorsieht um-

werden?

gesetzt und durch einen zusatzlichen Sicherheitsabstand von

der Strasse abgetrennt.

Beurteilung: A Kenntnisnahme

B Beriicksichtigt

C Nicht berticksichtigt
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3.1.9 Kontrollen

54. PO1 Fahrverbot mit Das "Durchgangsverbot, nur flir Anwohner etc." wird nicht Kontrollen liegen in der Hoheit der Kantonspolizei. Mit der Ein-
P05 Zubringerrege- eingehalten. Die umgesetzten Massnahmen wurden nie kon- fihrung des Fahrverbots mit Zubringerregelung in Nidau West
P06 lung trolliert und sind nicht ausreichend. wurde die Kantonspolizei beauftragt, diese Regelung zu priifen
P08 - was seither auch in regelmdssigen Abstanden erfolgt.
P09
55. PO1 Geschwindigkeit  Die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 30er-Zone sollte Kontrollen liegen in der Hoheit der Kantonspolizei. Bevor die
P02 kontrolliert werden. Viele Verkehrsteilnehmer, darunter auch Kantonspolizei Geschwindigkeitskontrollen durchfiihren und zu
P05 Ov, fahren zu schnell. rasche Fahrten bissen darf, muss der Kanton das neue Regime
P08 ... wenige Uneinsichtige [fahren] mit Motorrddern oder Autos der verkehrsberuhigten Zonen formell genehmigen. Vorausset-
P09 bis zu 70 km/h. zung fur diese Genehmigung ist eine erfolgreich verlaufene Er-
...Polizeirechtliche Geschwindigkeits-Kontrollen mindestens 4- folgskontrolle (v.a. Geschwindigkeitsmessung) sechs Monate
mal monatlich sind dringend notwendig. nach Einfiihrung der Verkehrsberuhigung. Diese Erfolgskontrol-
len wurden im Herbst 2022 durchgefiihrt und Ende 2022 beim
Kanton eingereicht.
56 P09 Geschwindigkeit  Alle Massnahmen, die den Verkehr auf der Dr. Schneider- Wird zur Kenntnis genommen.
strasse entschleunigen, sind rasch und konsequent umzuset-
zen.
57 004 Dauerhafte Ge- Eine Geschwindigkeitsanzeige kann allenfalls fix installiert Die Anschaffung eines fix installierten Messgerats (Smiley)

schwindigkeits-

anzeige

werden, damit sich alle Verkehrsteilnehmer an das Tempo 30

halten.

wurde von der Stadt Nidau veranlasst.

3.1.10 Weitere Anliegen

58. 003

Fussgangerbri-

cke Uber Aare

In den Planen im Bericht wird die Fussgangerbriicke lUber die
Aare erwahnt, obwohl das Projekt «Curva» vom Nidauer

Stadtrat abgelehnt wurde. Es ist nicht ersichtlich, ob eine

Im kantonalen Richtplan ist die Fussgénger- und Velobriicke
zur Schliessung der Netzlicke erwahnt. Die Situationsanalyse

flir das Gesamtverkehrskonzept stitzt auf dem Richtplan ab.

Beurteilung: A Kenntnisnahme
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Alternative in Planung ist. Die Weiterverfolgung einer Que-

rungsmoglichkeit hat grossen Einfluss auf die Nutzung der Dr.

Schneider-Strasse auf den Veloverkehr

Seitens Nidau befindet sich keine neue Aarebriicke in Planung.

Die Dr. Schneider-Strasse ist eine zentrale Erschliessungs-
strasse in Nidau Sud fir den Veloverkehr und wird kiinftig als

Velokomfortroute weiter aufgewertet.

59. P06 Busfrequenz

In den Unterlagen steht, dass der Bus 4 alle 15 bis 30 Minu-

ten durch die Dr. Schneider-Strasse fahre. Da der Bus die

Strasse in beide Richtungen befahrt, ergibt das eine Frequenz

von 7.5 bis 15 Minuten.

Im Bericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-
strasse wird «in beiden Richtungen» erganzt: Die Buslinie 4 ...
fahrt in beiden Richtungen wahrend der Hauptverkehrszeit im

15-Minuten-Takt und zu Randzeiten im 30-Minuten-Takt.

3.1.11 Verfahren

Wir begriissen die partizipative Herangehensweise der Erar-
beitung des BGKs.

Wird zur Kenntnis genommen.

60 003 Vorgehen Stadt
Nidau

61. P06 Vorgehen Stadt
Nidau

Ein Grossteil der Einwohner wird die [Mitwirkungs-]Unterla-

gen nicht lesen oder im Gemeindehaus einsehen und sich so-
mit am Verfahren nicht beteiligen. Es handelt sich somit klar
nicht um ein demokratisches Verfahren, da der Grossteil der

Bevdlkerung nicht befragt wird.

Gemass dem Baugesetzt des Kantons Bern Art 58 ist die of-
fentliche Mitwirkung in folgenden Fallen zu gewdhren: fur den
Erlass und die nicht geringfiigige Anderung von Richtplanen,
der baurechtlichen Grundordnung und von Uberbauungsord-
nungen. Die Gemeinden kdénnen ein weitergehendes Mitwir-
kungsverfahren durchfiihren, insbesondere kénnen sie die
Quartierbevélkerung zur Lésung von Fragen der Quartierpla-

nung heranziehen.

Fir ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ist formal keine Mit-
wirkung gefordert. Doch der Stadt Nidau ist es ein wichtiges
Anliegen Anregungen und Kritik zum Betriebs- und Gestal-
tungskonzept von Privatpersonen und Institutionen zu erfah-
ren, sowie weitere BedUirfnisse aufzunehmen und eine breite

Akzeptanz in der Bevélkerung zu erreichen. Um ein moglichst

Beurteilung: A Kenntnisnahme B Berilicksichtigt ~ C Nicht beriicksichtigt D nicht Gegenstand des Betriebs- und Gestaltungskonzepts E Hinweis fir die Umsetzung
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grosses, potenziell betroffenes Publikum zu erreichen, wurde

die offentliche Mitwirkung im Nidauer Anzeiger und auf der
Website der Stadt publiziert sowie via Soziale Medien und an
einem offentlichen Informationsanlass bekannt gemacht. Aus-
serdem wurden politische Parteien, Interessenverbande, Be-
gleitgruppenmitglieder und weitere interessierte Kreise direkt

angeschrieben und zur 6ffentlichen Mitwirkung eingeladen.

Die Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Dr.
Schneider-Strasse unterliegt im Anschluss dem kreditkompe-
tenten Organ gemadss der Stadtordnung von Nidau. Dies ist vo-
raussichtlich der Stadtrat, welcher als demokratisch gewahltes

Organ die Bevdlkerung vertritt.

62. P07 Vorgehen Stadt Das Vorgehen der Stadt ist nicht demokratisch. Kein Bewoh- Im Rahmen der 6ffentlichen Mitwirkung zum Betriebs- und Ge-
Nidau ner [des Beundenrings], keine Angestellten und keine Hand- staltungskonzept sind alle Privatpersonen und Institutionen in-
werker, die auf das Auto angewiesen sind, wurden angehort. nerhalb der Mitwirkungsfrist zur Teilnahme eingeladen. Siehe
auch Antwort Eingabe Nr. 61.
Der Gemeinderat hatte unter Berlicksichtigung der wichtigsten
Anliegen aus dem Gesamtverkehrskonzept eine Begleitgruppe
eingesetzt. Weiter wurden Interessensvertretungen bereits bei
der Ausarbeitung einbezogen.
63. P07 Vorgehen Stadt Die Begleitgruppe (sechs Mitglieder) setzt sich aus drei An- Siehe Antwort Eingabe 62, 2. Abschnitt.
Nidau wohnern zusammen (zwei davon eifrige Leserbriefschreiber),
die eigentlich in den Ausstand treten miissten. Eine seridse
Begleitgruppe ist durch eine Stadtrats-Kommission zu errei-
chen.
64. 002 Teilnahme Be- Die VCS Regionalgruppe Biel-Seeland-Berner Jura ist er- Durch Pro Velo Biel/Bienne und seeland.biel/bienne als Regio-
gleitgruppe staunt, dass sie nicht fiir die Begleitgruppe angefragt wurde. nenvertreter in der Begleitgruppe sowie durch Einbezug der
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Da wir im Moment in unserer Region die Interessen des 6f-

fentlichen Verkehrs und noch der Fussganger vertreten.

Verkehrsbetriebe Biel/Bienne sowie der Fachstelle fiir Lang-
samverkehr in der Planungsgruppe wurde eine nachhaltige so-
wie eine velo- und fussgangerfreundliche Sicht auf das Projekt
gewahrleistet.

Siehe auch Antwort Eingabe 62, 2. Abschnitt.

65. P04 Vorgehen Stadt Es ist seltsam, dass jetzt, wo die Gelder geflossen sind und
Nidau alle baulichen Massnahmen umgesetzt sind, ein Mitwirkungs-

verfahren im Nachhinein gemacht wird.

Die Mitwirkung bezieht sich auf das Betriebs- und Gestaltungs-

konzept Dr. Schneider-Strasse.

Seit Jahren werden in Nidau Diskussionen zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit auf der Dr. Schneider-Strasse gefiihrt,
vor allem um Schulkinder und den Veloverkehr. Aus diesem
Grund wurde die Dr. Schneider-Strasse im Gesamtverkehrs-
konzept (GVK) der Stadt Nidau als ein Schwerpunktthema be-
handelt.

Im GVK wurde eine Kombination von Verkehrsberuhigungs-
massnahmen, welche das ganze Quartier einschliessen, sowie
bauliche und gestalterische Massnahmen zur gestalterischen

Aufwertung auf der Dr. Schneiderstrasse festgelegt.

Bei der 6ffentlichen Mitwirkung zum GVK gingen zahlreiche
Eingaben ein - als wichtigste Anliegen wurden die rasche Um-
setzung der Verkehrsberuhigung und die Erh6hung der Schul-

wegsicherheit gefordert.

Im Rahmen der 1. Etappe der Verkehrsberuhigungsmassnah-
men Nidau West wurden im Sinne von Sofortmassnahmen
Querungshilfen fir den Fussverkehr (sog. Trottoirkaps) und
Leitpfeile als verkehrsberuhigende Massnahmen umgesetzt. Mit

der 2. Etappe Verkehrsberuhigung wurden im Herbst 2021 eine
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

Tempo-30-Zone und eine Zubringerregelung entlang der Dr.

Schneider-Strasse und in weiteren Teilen der Quartiere Nidau

West und Burgerbeunden realisiert.

Die bisher umgesetzten Massnahmen sind Teil eines integralen
Massnahmenkonzeptes, bestehend aus abgestimmten Mass-
nahmen. Diese Massnahmen wurden zeitnah realisiert, um den
Leidensdruck rasch zu verringern. Sie reichen hingegen lang-
fristig nicht fir eine konsequente «massgeschneiderte» Anpas-
sung des Strassenraums, um den heute verkehrsorientierten
Charakter sowie die deutlichen Mangel in der Vertraglichkeit

mit dem Busbetrieb und der Velovorrangoute zu beheben.

Um den im Gesamtverkehrskonzept festgelegten Endzustand
sicherzustellen, sollen in einem nachsten Schritt nun die Stras-
senanlage und der Strassenraum auf den besonderen Stellen-
wert und die besondere Funktion der Dr. Schneider-Strasse

ausgerichtet werden.

66. P06 Vorgehen Stadt Eine Neugestaltung der Strasse ein Jahr spater ist eine ideo- C Siehe Antwort Eingabe Nr. 65.
Nidau logische Zwangerei und wird die Verkehrssicherheit nicht er-
hohen. Es handelt sich um eine Verschleuderung von Steuer-
geldern.
67. P06 Bushaltestellen Im Jahr 2021 wurde die Dr. Schneider-Strasse mit viel Auf- C Gemass dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) missen

nicht regelkon-

form?

wand neugestaltet. Es wurden Bushaltestellen gebaut, offen-

bar nicht regelkonform.

OV-Haltestellen ab 2023 behindertengerecht umgesetzt sein.
Bei der neuen Buslinie 4 wurden die Anforderungen an die Hin-
dernisfreiheit bei allen Haltestellen bereits bei der Einfiihrung

regelkonform umgesetzt.
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Mitwirkungsbericht Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse

Die Bushaltestelle Strandbad wurde bis zur definitive Strassen-

umgestaltung durch das BGK noch ohne verstarkende Beton-
platte*) realisiert, damit die Lage der Haltestellen nachtréglich

und gemass BGK verschiebbar bleibt.

(*) Betonplatten bei Bushaltestellen sind eine Mdglichkeit, die
Langlebigkeit der Strasse zu verbessern, resp. den Unterhalts-

aufwand zu senken.
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PLanung, die bewegt. %’ KONTEXTPLAN

Nidau, Dr. Schneider-Strasse

Faktenblatt Projektoptimierung

Ausgangslage
Kostenschatzung urspriingliches BGK-Projekt [Sep. 2022]

e Im Schlussbericht zum BGK Dr. Schneider-Strasse vom 15.09.2022 werden die Planungs- und In-
vestitionskosten fur das Oberflachenprojekt in der Hohe von CHF 1°980°000.- geschatzt.
(Grobkostenschatzung +30%)

e Das Projekt ist im Agglomerationsprojekt AP4 eingegeben worden. Gemass Prifbericht des AP4
wurde ein Beitrag von 35% fir dieses Projekts gesprochen. Es ist weiter davon auszugehen, dass
sich der Kanton Bern ebenfalls an den Kosten beteiligt. Somit kann mit einer Teilfinanzierung des
Projekts von rund CHF 1°000'000.- gerechnet werden.

e Die Agglogelder sind an die Anforderungen der Massnahmenkategorie «Aufwertung Sicherheit im
Strassenraum», RPAV, Anhang 8 sowie an die eingereichte Grundidee gemass Massnahmenblatt
(BBS.MIV-Auf.2.13) gekniipft.

¢ Der Kostenanteil der Stadt Nidau fur das Umgestaltungsprojekt der Dr. Schneider-Strasse betragt
somit nach obigen Annahmen rund CHF 650°000.-.

Projektbereinigungen [Nov. 2023]

e Die Firma TEP GmbH hat im November 2023 eine technische Machbarkeitsprifung vorgenommen.
Dabei ging es primar darum abzuschatzen, welchen Einfluss das Oberflachenprojekt auf allfallige
Werkleitungsarbeiten haben konnte. Dabei wurden marginale Anpassungen am ursprunglichen
Projekt vorgenommen (betrifft insbesondere die Lage von Randabschlissen bei Trottoiriiberfahr-
ten).

e In dem Zusammenhang wurde eine neue Kostenschatzung des Oberflachenprojekts erstellt. Diese
Schatzung geht von Planungs- und Investitionskosten von CHF 1'869°000.- aus, was rund 5% weni-
ger sind, als im Rahmen des BGK prognostiziert.

(Kostenschatzung +25%)])

Priifung Einsparpotential [Feb. 2025]

e Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Nidau wird erwartet, dass die hohen Realisierungs-
kosten beim Stadtrat auf Widerstand stossen. Im Sinne einer Maximalsicht wurde auf einer hohen
Flugebene mogliche Massnahmen aufgezeigt, mit welchen die Realisierungskosten gesenkt wer-
den konnten. Dabei wurden auch die Risiken und Qualitatseinbussen beurteilt.

e Gesamthaft wird ein Einsparpotential in der Héhe von rund 740°000 CHF (ca. 40%) ausgewiesen.
Allerdings waren darin auch einige Massnahmen eingerechnet, die grossen negativen Auswirkun-
gen auf das Gesamtprojekt hatten (z.B. Verzicht auf die Erstellung von Baumen).

KONTEXTPLAN AG CH-3011 Bern Gutenbergstrasse 6
infoldkontextplan.ch  www.kontextplan.ch CH-4500 Solothurn Biberiststrasse 24
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Weiterverfolgte Optimierungsmassnahmen

Vorgehen

e Basierend auf der Untersuchung vom Feb. 2025 wurden an einer gemeinsamen Sitzung mit der
Stadt Nidau, KONTEXTPLAN AG und TEP GmbH diskutiert, welche Optimierungsmassnahmen ziel-
fuhrend sind, um Kosten einzusparen, jedoch das Gesamtkonzept qualitativ nicht zu stark beein-
flussen.

e Aufgrund der kirzlich erfolgten Wiederinstandsetzung des Knotenbereichs auf Hohe Schloss-
strasse durch das ESB (Fernwarme / Seewassernutzung). Wurde entschieden den Perimeter auf
den Bereich der Tempo-30-Zone zu beschranken (Kanalbriicke bis Mihlerunsweg). Allerdings soll
im Ubergangsbereich vom Miihlerunsweg bis zum wiederhergestellten Bereich des ESB eine
Oberflachenanpassung auf Basis des heutigen Bestands erfolgen.

Vorgenommene Optimierungen des Projekts

Nachfolgende Optimierungen wurden in der revidierten Kostenschatzung bertcksichtigt:

e Reduktion Projektperimeter
- Neugestaltung von der Kanalbricke bis zum Mihlerunsweg
- Ubergangsbereich zwischen Miihlerunsweg und Wiederhergestellter Flache durch ESB
- Verzicht auf Anpassung/Sanierung Vorplatz Feuerwehr
> siehe Beilage A

e Beibehaltung Bushaltestelle Strandweg
- Die Randabschlisse und der Trottoirbereich bei der 2020 neu erstellen Haltestelle werden mit
dem Gestaltungsprojekt beibehalten
- Die Strassenrander des Projekts werden kurz vor und nach der Haltestelle an den Bestand
angepasst
> siehe Beilage B

e Reduktion der Besteinung (Randabschliisse)

- Die urspringlich vorgesehene Besteinungstyp zwischen Fahrbahn und Trottoir wird um eine
Steinreihe reduziert

- Die weggefallene Steinreihe (fahrbahnseitig) wird in die Belagsflache integriert
(optische Verbreiterung der Fahrbahn)

- Auch auf die Steinrinne zwischen Fahrbahn und Langsparkfelder wird verzichtet. Diese wird
durch Belag und eine Fiihrungslinie (Markierung) ersetzt.

=2 siehe Beilage C

e Ldngsparkfelder mit Sickersteinen
- Zur Verbesserung der Versickerung von Oberflachenwasser werden die Langsparkfelder mit
Sickersteinen anstatt mit Belag ausgebildet (analog Milanweg]).
- Diese Massnahme fiihrt zu einer marginalen Kostenerhohung, jedoch zu einer deutlich besseren
Klimabilanz.
> siehe Beilage D

e Beriicksichtigung Kostenbeteiligung Werke
- Die Wiederherstellung des Deckbelags im Rahmen des Fernwarmeprojekts ist gegenwartig noch
nicht erfolgt. Auf diese Arbeiten soll verzichtet werden, dafiir wird der entsprechende Kostenan-
teil des ESB bei den Belagskosten abgezogen.
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Anmerkung zur Sanierung der Gas-/Wasserleitung

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Dr. Schneider-Strasse wird auch die Gas- und Wasser-
leitung durch das ESB erneuert. Eine gleichzeitige Umsetzung dieses Werkleitungsprojekts mit dem
Strassenumgestaltungsprojekt bietet grosse Synergien (sowohl beziiglich der Kosten wie auch be-
ztiglich der Wahrnehmung in der Bevolkerung). Daher wird empfohlen beide Projekte als ein Ge-
samtprojekt zu planen.

In der aktuellen Kostenschatzung wurden die Kosteneinsparung durch ein mit dem ESB koordinier-
ten Projekts nicht berlicksichtigt, da noch kein Detailprojekt fiir die Werkleitungen vorliegt (Kosten-
einsparung noch nicht abschéatzbar).

Revidiere Kostenschatzung

Die revidierte Kostenschatzung von TEP GmbH basierend auf den oben erwahnten Einsparungen
kommt auf einen Gesamtbetrag von 1'475'000.00 CHF inkl. MWSt. Somit konnten Einsparungen von
rund 400°000.00 CHF im Projekt vorgesehen werden.

Die Kostenschatzung befindet sich in der Beilage.

Beilagen

Beilage A: Planskizze Ubergangsbereich Miihlerunsweg - Schlossstrasse
Beilage B: Planskizze Projektanpassung Bushaltestelle Strandweg
Beilage C: Schemaskizze Besteinung

Beilage D: Planskizze Langsparkfelder

Beilage E: Revidierte Kostenschatzung

HUP, 14.04.2026
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Beilage A
Planskizze Ubergangsbereich
Muhlerunsweg - Schlossstrasse

KONTEXTPLAN AG
HUP, 02.04.2026
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Beilage B
Planskizze Projektanpassung
Bushaltestelle Strandweg

KONTEXTPLAN AG
HUP, 02.04.2026

dunkelblau: Bestand (bleibt)
orange: Bestand (Abbruch)
rot: Projekt BGK




Beilage C
Schemaskizzen Besteinung
(BGK-Querschnitte B+C mit Anpassung)

KONTEXTPLAN AG
HUP, 02.04.2026
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Beila‘ge D

Planskizze Langsparkfelder

KONTEXTPLAN AG
HUP, 02.04.2026
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Nidau, Verkehrsprojekte
Ubersichtsplan Stand vor 2019
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Nidau, Verkehrsprojekte
Ubersichtsplan Massnahmen 2020
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Ubersichtsplan Massnahmen 2021

Nidau, Verkehrsprojekte
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Nidau, Verkehrsprojekte f
Ubersichtsplan Massnahmen 2022
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Nidau, Verkehrsprojekte - 4
Ubersichtsplan Massnahmen 2024/2025
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Nidau, Verkehrsprojekte f
Ubersichtsplan Massnahmen 2026/2027 (Zihlstrasse 2027/2028)
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Nidau, Verkehrsprojekte - 4
Ubersichtsplan Massnahmen 2027/2028
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Stadt Nidau Stand: 05.05.2026
Ubersicht GVK-Projekte bis 2028

Umsetzung |Projekt-Bezeichnung Kosten (inkl. MWST.) | Verweis GVK
2020 1. Etappe Verkehrsberuhigung Nidau West und Zihlstrasse, mit CHE 224'424 | 1) 9.149.249.7
Sofortmassnahmen
2020 Optlpﬁlerung / Auspgu OV-Angebot: Neue Buslinie 4 + CHE 1'210'000 | 2) 9.11
Verlangerung Buslinie nach Port
2021/22 2. Etappe Verkehrsberuhigung Nidau West, Beunden/Grasgarten CHE 620'000 | 3) *) [9.249.7
und Aalmatten
3. Etappe Verkehrsberuhigung Quartiere nérdlich der Zihl , %
2024/25 Weidteile/Gugler- und Gurnigelstrasse/Hofmatten CHF 830000 | 4) %) 9.5+9.7
2025/2026 Parkplatzbewirtschaftungskonzept und Mobilitatsmanagement CHF 97'000 | 5) 9.8+9.9
2026/2027 Betriebs- und Gestaltungskonzept Gurnigel-, Kelten-, CHF 1'550'000 | 6) *) |9.5
Guglerstrasse
2027/2028 Betriebs- und Gestaltungskonzept Dr. Schneider-Strasse CHF 1'583'000 | 7) *) |9.3+9.13
2027/2028 Massnahmenkonzept Zihlstrasse CHF 170'000 | 8) *) [9.6

1) Kreditabrechnung
2) Planungs- und Investitionskredite fir Umsetzung Linie 4

3) Planungs- und Investitionskredit

4) Planungs- und Investitionskredit 3. Etappe und Investitionskredit Knotenanhebung und Strassenraumgestaltung Lyss-
Strasse.
Exklusiv Objektkredit CHF 100'000 fur Trottoirabsenkungen Lyss-Strasse (von 2010 fiir Ressort Tiefbau und Umwelt)

5) Verpflichtungskredit aus Spezialfinanzierung

6) Planungs- und Investitionskredit

7) Planungs- und Projektierungskredit CHF 98'500 (bewilligt), Umsetzung Neugestaltung gemass Kostenschatzung CHF
1'583'000 (Investitionskredit, noch nicht bewilligt)

8) Planungskredit CHF 50'000 (bewilligt), Investitionskredit, noch nicht bewilligt

*) Bei diesen Projekten kann mit Férdergeldern aus den Agglomerationsprogrammen gerechnet werden




	Einfügen aus "05 Uebersicht Stand Projekte Gesamtverkehrskonzept bis 2028.pdf"
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Einfügen aus "02 Bericht BGK Schneiderstrasse nach Mitwirkung - ANHANG C Bestvariante.pdf"
	Pläne und Ansichten
	01G


	Einfügen aus "01 Bericht BGK Dr. Schneider-Strasse - nach Mitwirkung.pdf"
	1. Einleitung
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Nutzungsanforderungen und Handlungsbedarf gemäss GVK
	1.3 Prozess zur Erarbeitung des BGK
	1.4 Perimeter und Abschnittsbildung

	2. Analyse
	2.1 Historische Entwicklung
	2.2 Nutzungen
	2.3 Strassenraum
	2.4 Strassenhierarchie und Motorisierter Individualverkehr
	2.5 Öffentlicher Verkehr
	2.6 Veloverkehr
	2.7 Fussverkehr
	2.8 Verkehrssicherheit

	3. Grundsätze
	3.1 Rahmenbedingungen
	3.2 Ziele

	4. Variantenstudium
	4.1 Bestehende Situation
	4.2 Grundvariante
	4.3 Detailvarianten
	4.3.1 Variantenübersicht
	4.3.2 Variante A «ohne Querungshilfen Fussverkehr»
	4.3.3 Variante B «mit Querungshilfen Fussverkehr»


	5. Bestvariante
	5.1 Variantenentscheid
	5.2 Variantenoptimierung
	5.2.1 Dr. Schneider-Strasse
	5.2.2 Grünanlage Strandweg

	5.3 Grobkostenschätzung

	6. Hinweise für weitere Planungen
	6.1 Projektperimeter
	6.2 Dr. Schneider-Strasse nördlich Schlossstrasse
	6.3 Kanalbrücke und Beundenring

	7. Schlussfolgerung und Empfehlung


